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G e s e t z e n t w u r f

der Landesregierung

Thüringer Gesetz zum Schutz der Bevölkerung vor ge-
fährlichen Tieren

A. Problem und Regelungsbedürfnis

Die private Haltung von gefährlichen Tieren ist zunehmend in das Blick-
feld der Öffentlichkeit geraten. Von diesen Tieren gehen beträchtliche 
Gefahren für Leib und Leben der Bevölkerung aus. Die Ordnungs- und 
Rettungskräfte mussten in der Vergangenheit bundesweit tätig werden, 
um durch die unsachgemäße Haltung gefährlicher Tiere verursachte Ge-
fahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu beseitigen. Hierbei 
zeigte sich, dass wegen der fehlenden Information der handelnden Be-
hörden über die Art der gehaltenen gefährlichen Tiere, über ihr jeweili-
ges Gefahrenpotential sowie über die Identität der jeweiligen Halter die 
erforderlichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr nur zeitverzögert vor-
genommen werden konnten. Dadurch kam es zu einer erheblichen Ge-
fährdung sowohl der Halter als auch weiterer betroffener Bürger und 
der Einsatzkräfte.

Für das Halten gefährlicher Tiere ist der Abschluss einer Haftpflichtver-
sicherung bislang nicht erforderlich. Opfer von Vorfällen mit gefährlichen 
Tieren erhalten daher bei Mittellosigkeit des Halters keinen Ersatz für die 
ihnen entstandenen materiellen und immateriellen Schäden.

In Thüringen gibt es mit der Thüringer Gefahren-Hundeverordnung vom 
21. März 2000 (ThürStAnz Nr. 15 S. 884), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 30. September 2003 (ThürStAnz Nr. 47 S. 2340) bislang 
lediglich Bestimmungen über das Halten gefährlicher Hunde. Danach 
wird ein Hund nur aus gegebenem Anlass als gefährlich eingestuft. Ein 
Verbot bestimmter Rassen besteht nicht, weswegen in Thüringen das 
Züchten aller Hunderassen zulässig ist.

Nach dem Hundeverbringungs- und -einfuhrbeschränkungsgesetz vom 
12. April 2001 (BGBl. I S. 530) ist die Einfuhr bestimmter Hunderassen 
(Pitbull-Terrier, American Staffordshire-Terrier, Staffordshire-Bullterrier 
und Bullterrier) ins Inland verboten. Außerdem bestand nach § 11 der 
Tierschutz-Hundeverordnung vom 2. Mai 2001 (BGBl. I S. 838) ein 
Zuchtverbot für diese Hunderassen. 

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 16. März 2004 
(- 1 BvR 1778/01 -) bestätigt, dass es verfassungsrechtlich zulässig ist, 
die Einfuhr und Verbringung von Hunden bestimmter Rassen in das In-
land zu verbieten, weil diese für Leib und Leben von Menschen gefährlich 
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sind. Hingegen hat es das Zuchtverbot in der Tierschutz-Hundeverord-
nung für nichtig erklärt, weil dem Bund hierfür die Gesetzgebungskom-
petenz fehle. Bei dem Zuchtverbot handle es sich um Gefahrenabwehr, 
die in die Zuständigkeit der Länder falle. Damit ist nach Bundesrecht 
zwar die Einfuhr der genannten Hunderassen verboten, diese dürfen 
nach der geltenden Rechtslage in Thüringen aber gezüchtet werden. Da-
raus ergibt sich nicht nur ein Wertungswiderspruch, sondern auch eine 
europarechtliche Problematik, weil das Einfuhrverbot des Bundes in Re-
lation zur Rechtslage in Thüringen als unzulässiges Einfuhrverbot gedeu-
tet werden kann und damit der Gefahr einer Aufhebung ausgesetzt ist.

B. Lösung

Der komplexe Bereich der durch die Haltung von gefährlichen Tieren be-
gründeten Gefahren ist durch Erlass eines formellen Landesgesetzes 
zu regeln. Hierdurch wird sichergestellt, dass die zuständigen Behör-
den zukünftig über die Art der gehaltenen gefährlichen Tiere in Kenntnis 
gesetzt sind und notwendige Maßnahmen zur Gefahrenabwehr unver-
züglich treffen können. Dem dienen insbesondere die Erlaubnispflicht 
für die Haltung bestimmter Tiere sowie die Regelung der Befugnisse der 
zuständigen Behörden. Zudem wird eine Haftpflichtversicherungspflicht 
für die Haltung gefährlicher Tiere eingeführt. 

C. Alternativen

Es käme in Betracht, lediglich die Thüringer Gefahren-Hundeverordnung 
an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts anzupassen. 
In diesem Fall würde aber eine gesetzliche Regelung über die Haltung 
gefährlicher Tiere im Übrigen fehlen. Eine Pflicht zum Abschluss einer 
Haftpflichtversicherung könnte nicht begründet werden, da eine entspre-
chende gesetzliche Ermächtigungsgrundlage fehlt.

D. Kosten

Der Vollzug der neuen Regelungen (so die Haftpflichtversicherung und 
die Erweiterung der Anzeigepflichten, Sachkundenachweise, Zuverläs-
sigkeitsprüfungen der Halter von gefährlichen Tieren überhaupt) kann 
als solcher zu einem zusätzlichen Verwaltungsaufwand bei den örtlichen 
Ordnungsbehörden führen. Der entstehende Mehraufwand fügt sich aber 
in die bereits durch die Thüringer Gefahren-Hundeverordnung begrün-
deten Erlaubnisverfahren ein.

Zudem kann ein zusätzlich entstehender Verwaltungsaufwand inner-
halb des bestehenden Gebührenrahmens nach der Thüringer Allgemei-
nen Verwaltungskostenordnung abgedeckt werden. Das Vorhaben ist 
damit kostenneutral.

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Innenministerium.
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FREISTAAT THÜRINGEN
DIE MINISTERPRÄSIDENTIN

An die
Präsidentin des Thüringer Landtags
Frau Birgit Diezel
Jürgen-Fuchs-Straße 1

99096 Erfurt

				    Erfurt, den 26. Oktober 2010

Sehr geehrte Frau Präsidentin,

hiermit überreiche ich den von der Landesregierung beschlossenen Ent-
wurf des

"Thüringer Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung vor gefährli-
chen Tieren" 

mit der Bitte um Beratung durch den Landtag in den Plenarsitzungen am 
10./11./12. November 2010.

Mit freundlichen Grüßen

Christine Lieberknecht 
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Thüringer Gesetz zum Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Tieren

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1 
Zweck

Zweck dieses Gesetzes ist es, Gefahren für die öffentli-
che Sicherheit und Ordnung vorzubeugen und abzuweh-
ren, die mit dem Halten und Führen von gefährlichen Tie-
ren verbunden sind. 

§ 2  
Begriffsbestimmung

(1) Als gefährliche Tiere im Sinne dieses Gesetzes gelten
1.	 Tiere einer wildlebenden Art, die Menschen durch Kör-

perkraft, Gifte oder Verhalten erheblich verletzen kön-
nen und ihrer Art nach unabhängig von individuellen 
Eigenschaften allgemein gefährlich sind, 

2.	 gefährliche Hunde nach Maßgabe des Absatzes 2 so-
wie

3.	 große Hunde nach Maßgabe des Absatzes 3.

(2) Als gefährliche Hunde im Sinne dieses Gesetzes gelten 
1.	 Hunde der Rassen Pitbull-Terrier, American Stafford-

shire-Terrier, Staffordshire-Bullterrier, Bullterrier sowie 
deren Kreuzungen untereinander oder mit anderen 
Hunden, 

2.	 Hunde, die aufgrund ihres Verhaltens durch die zu-
ständige Behörde nach Durchführung eines Wesens-
tests (§ 8) im Einzelfall als gefährlich festgestellt wur-
den, weil sie
a)	 eine über das natürliche Maß hinausgehende 

Kampfbereitschaft, Angriffslust, Schärfe oder ande-
re in ihrer Wirkung vergleichbare Eigenschaft ent-
wickelt haben,

b)	 sich als bissig erwiesen haben,
c)	 in aggressiver oder Gefahr drohender Weise Men-

schen angesprungen haben oder
d)	 durch ihr Verhalten gezeigt haben, dass sie Vieh, 

Katzen oder Hunde sowie unkontrolliert Wild het-
zen oder reißen.

Kreuzungen nach Satz 1 Nr. 1 sind Hunde, bei denen 
der Phänotyp deutlich hervortritt. In Zweifelsfällen hat der 
Halter nachzuweisen, dass der Hund keiner der in Satz 1 
Nr. 1 genannten Gruppen oder Rassen angehört und kei-
ne Kreuzung nach Satz 1 Nr. 1 vorliegt. Widerspruch und 
Klage gegen die Feststellung der Gefährlichkeit des Hun-
des nach Satz 1 Nr. 2 durch die zuständige Behörde ha-
ben keine aufschiebende Wirkung. 

(3) Als große Hunde im Sinne dieses Gesetzes gelten 
Hunde, die ausgewachsen eine Widerristhöhe von min-
destens 40 Zentimeter oder ein Gewicht von mindestens 
20 Kilogramm erreichen (großer Hund). Auf große Hun-
de findet dieses Gesetz nach Maßgabe der §§ 13 und 16 
Anwendung.
 
(4) Das für Ordnungsrecht zuständige Ministerium wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem für Tierschutz und Tier-
gesundheit zuständigen Ministerium sowie dem für Arten-
schutz zuständigen Ministerium durch Rechtsverordnung 
Tiere zu bestimmen, die als gefährlich im Sinne des Ab-
satzes 1 Nr. 1 gelten. 



Thüringer Landtag - 5. Wahlperiode	 Drucksache 5/1707

5

(5) Das für Ordnungsrecht zuständige Ministerium wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem für Tierschutz und Tier-
gesundheit zuständigen Ministerium und mit Zustimmung 
des Innenausschusses des Landtags durch Rechtsverord-
nung Hunde weiterer Rassen sowie deren Kreuzungen un-
tereinander oder mit anderen Hunden zu bestimmen, die 
als gefährlich im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 1 gelten. 
Es dürfen nur solche Hunderassen sowie deren Kreuzun-
gen als gefährlich bestimmt werden, bei denen die Vermu-
tung besteht, dass ihre Gefährlichkeit für das Leben und die 
Gesundheit der Menschen und Tiere auf rassespezifische 
Merkmale wie Beißkraft, reißendes Beißverhalten und 
Kampfinstinkt zurückzuführen ist. Die Gefährlichkeit eines 
Hundes im Sinne des Satzes 1 kann im Einzelfall durch ei-
nen Wesenstest (§ 8) widerlegt werden.

§ 3 
Erlaubnispflicht

(1) Wer ein gefährliches Tier halten will, bedarf der Er-
laubnis der zuständigen Behörde. Die Erlaubnis ist zu er-
teilen, wenn
1.	 der Tierhalter die zur Haltung eines gefährlichen Tieres 

erforderliche Sachkunde (§ 4) besitzt und das 18. Le-
bensjahr vollendet hat,

2.	 wenn keine Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass 
der Tierhalter die zur Haltung eines gefährlichen Tie-
res erforderliche Zuverlässigkeit (§ 5) nicht besitzt,

3.	 eine Haftpflichtversicherung nach § 9 Abs. 2 nach-
gewiesen wird und

4.	 im Fall der Anschaffung eines gefährlichen Tieres, das 
giftig ist, das Bereithalten von geeigneten Gegenmitteln 
und Behandlungsempfehlungen nachgewiesen wird,

5.	 im Fall der Anschaffung eines Hundes 
a)	 der in § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 aufgeführten Ras-

sen ein besonderer Bedarf nachgewiesen wird, 
der durch Hunde anderer Rassen nicht angemes-
sen befriedigt werden kann, oder

b)	 der nach § 2 Abs. 2 gefährliche Hund mit einer elek-
tronisch lesbaren Marke (Mikrochip) im Sinne des 
§ 9 Abs. 7 Satz 1 unveränderlich gekennzeichnet ist 
und dies durch eine Bescheinigung des Tierarztes, 
der die Kennzeichnung vorgenommen hat, nach-
gewiesen wird. 

(2) Wird ein gefährliches Tier im Zuge eines Wohnungs-
wechsels nach Thüringen verbracht, ist die Erlaubnis bei 
der zuständigen Behörde innerhalb eines Monats nach der 
Begründung der neuen Wohnung zu beantragen. Im Fall 
des § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 muss die Erlaubnis bis 
zur Vollendung des achten Lebensmonats des Hundes be-
antragt werden. Bei Hunden nach § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 
ist die Erlaubnis innerhalb der von der zuständigen Behör-
de gesetzten Frist zu beantragen. 

(3) Personen, die mit einer nach § 11 Abs. 1 Nr. 2 und 2a 
des Tierschutzgesetzes erteilten Erlaubnis eine der dort 
genannten Einrichtungen betreiben, bedürfen hinsichtlich 
der dort untergebrachten gefährlichen Tiere keiner Erlaub-
nis nach Absatz 1.

(4) Die Erlaubnis kann befristet und unter dem Vorbehalt 
des Widerrufs erteilt sowie mit Bedingungen und Auflagen 
verbunden werden. Auflagen können auch nachträglich 
aufgenommen, geändert oder ergänzt werden. 
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(5) Hat der Halter nicht vor Beginn der Haltung des gefähr-
lichen Tieres einen Antrag auf Erlaubnis nach Absatz 1 ge-
stellt, hat er dies unverzüglich zum nächstmöglichen Zeit-
punkt nachzuholen. Beantragt der Halter eines gefährlichen 
Tieres eine Erlaubnis nach Absatz 1, gilt das Halten des 
Tieres bis zur Entscheidung über den Antrag als vorläu-
fig erlaubt. § 9 Abs. 1, 3, 5 und 6 und § 11 finden entspre-
chende Anwendung.

§ 4 
Sachkundenachweis

(1) Die erforderliche Sachkunde besitzt, wer aufgrund sei-
ner Kenntnisse und Fähigkeiten ein gefährliches Tier so 
halten und führen kann, dass von diesem keine Gefahr für 
die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht. Der Nach-
weis der erforderlichen Sachkunde wird durch die Beschei-
nigung über die erfolgreich abgelegte Sachkundeprüfung 
erbracht. Die Prüfungsstandards und die Durchführung 
der Sachkundeprüfung werden durch Rechtsverordnung 
des für Ordnungsrecht zuständigen Ministeriums im Ein-
vernehmen mit dem für Tierschutz und Tiergesundheit zu-
ständigen Ministerium sowie dem für Artenschutz zustän-
digen Ministerium festgelegt.

(2) Der Sachkundenachweis gilt für den Halter eines ge-
fährlichen Tieres im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 nur hinsicht-
lich der Tiere, deren Gefährdungspotenzial vergleichbar ist. 
Für den Halter eines gefährlichen Hundes nach § 2 Abs. 1 
Nr. 2 gilt der Sachkundenachweis nur bezogen auf den 
Hund, mit dem die Sachkundeprüfung abgelegt worden ist. 

(3) Sachkundebescheinigungen, die von zuständigen Stel-
len anderer Länder erteilt wurden, werden anerkannt, so-
fern sie den in Thüringen festgelegten Prüfungsstandards 
vergleichbar sind.

(4) Als Sachkundenachweis gilt auch die bestandene Prü-
fung des Grundlehrgangs für Diensthundeführer der Poli-
zei an einer der von dem für die Polizei zuständigen Minis-
terium anerkannten Diensthundeführerschulen.

§ 5  
Zuverlässigkeit

(1) Die zur Haltung eines gefährlichen Tieres erforderliche 
Zuverlässigkeit besitzen in der Regel Personen nicht, die
1.	 wegen eines vorsätzlichen Angriffs auf das Leben oder 

die Gesundheit, wegen Vergewaltigung, Zuhälterei, 
Raubes, Nötigung, Land- oder Hausfriedensbruch, ei-
ner gemeingefährlichen Straftat oder Widerstands ge-
gen die Staatsgewalt oder 

2.	 mindestens zweimal wegen einer im Zustand der Trun-
kenheit begangenen Straftat oder

3.	 wegen einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz, dem 
Bundesnaturschutzgesetz (Artenschutzrecht), dem 
Waffengesetz, dem Bundesjagdgesetz, dem Gesetz 
über die Kontrolle von Kriegswaffen, dem Sprengstoff-
gesetz oder dem Betäubungsmittelgesetz

rechtskräftig verurteilt worden sind, wenn seit dem Eintritt 
der Rechtskraft der letzten Verurteilung fünf Jahre noch 
nicht verstrichen sind. In die Frist wird die Zeit nicht ein-
gerechnet, in der die Person eine Freiheitsstrafe oder frei-
heitsentziehende Maßregeln verbüßt hat.
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(2) Die zur Haltung eines gefährlichen Tieres erforderli-
che Zuverlässigkeit besitzen in der Regel auch Perso-
nen nicht, die
1.	 alkohol-, arzneimittel- oder drogenabhängig sind, 
2.	 keinen festen Wohnsitz haben,
3.	 wiederholt gegen Bestimmungen nach § 3 Abs. 1, den 

§§ 9 oder 10 Abs. 1 oder 3 oder § 11 verstoßen haben 
oder 

4.	 aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer geisti-
gen oder seelischen Behinderung einen Betreuer nach 
§ 1896 des Bürgerlichen Gesetzbuchs haben.

(3) Zur Prüfung der Zuverlässigkeit hat die zuständige Be-
hörde die unbeschränkte Auskunft aus dem Bundeszentral-
register, eine Stellungnahme der örtlichen Polizeidienststel-
le sowie eine Auskunft von der zuständigen Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungsbehörde darüber einzuholen, 
ob Tatsachen im Sinne der Absätze 1 und 2 bekannt sind, 
die Bedenken gegen die Zuverlässigkeit begründen.

(4) Werden der zuständigen Behörde nachträglich Tatsa-
chen bekannt, die Bedenken gegen die Zuverlässigkeit 
nach Absatz 2 Nr. 1 begründen, kann die zuständige Be-
hörde der betroffenen Person die Vorlage eines fachärzt-
lichen oder fachpsychologischen Gutachtens innerhalb ei-
ner bestimmten Frist auf deren Kosten aufgeben. Wird der 
zuständigen Behörde das Gutachten nicht fristgerecht vor-
gelegt, wird vermutet, dass die Person unzuverlässig im 
Sinne des Absatzes 1 ist. Dies gilt nicht, wenn die Person 
nachweist, dass sie die Fristversäumung nicht zu vertre-
ten hat oder unter Angabe der Gründe eine Verlängerung 
der Beibringungsfrist beantragt hat. Im Fall einer Fristver-
säumung hat die zuständige Behörde über die Zuverläs-
sigkeit der Person unter Zugrundelegung des nachgereich-
ten Gutachtens erneut zu entscheiden.

§ 6  
Widerruf der Erlaubnis

Die Erlaubnis nach § 3 Abs. 1 kann von der zuständigen 
Behörde widerrufen werden, wenn die Voraussetzungen 
für ihre Erteilung nicht mehr vorliegen.

§ 7  
Anordnungsbefugnisse

(1) Die zuständige Behörde kann Anordnungen treffen, um 
eine im Einzelfall bestehende Gefahr für die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung, die mit dem Halten und Führen von 
gefährlichen Tieren verbunden ist, insbesondere Verstö-
ße gegen Bestimmungen dieses Gesetzes, abzuwehren. 
Liegen konkrete Anhaltspunkte für die Gefährlichkeit ei-
nes Hundes vor, kann die zuständige Behörde zur Über-
prüfung die Durchführung eines Wesenstests auf Kosten 
des Hundehalters anordnen. Widerspruch und Klage ge-
gen die Anordnungen haben keine aufschiebende Wirkung.
 
(2) Die zuständige Behörde kann die Tötung eines gefähr-
lichen Tieres anordnen, wenn
1.	 Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass von dem 

Tier eine erhebliche Gefährdung für Menschen oder 
Tiere ausgeht und 

2.	 das für den Halter des gefährlichen Tieres zuständige 
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt der Tö-
tung zustimmt.

Die tierschutzrechtlichen Bestimmungen bleiben unberührt.
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§ 8  
Wesenstest

Die Fähigkeit des Hundes zu sozialverträglichem Verhalten 
kann nur durch einen Wesenstest nachgewiesen werden. 
Die Prüfungsstandards und die Einzelheiten zur Durchfüh-
rung des Wesenstests werden durch Rechtsverordnung 
des für Ordnungsrecht zuständigen Ministeriums im Ein-
vernehmen mit dem für Tierschutz und Tiergesundheit zu-
ständigen Ministerium festgelegt.

§ 9  
Haltung gefährlicher Tiere

(1) Gefährliche Tiere sind so zu halten, dass Menschen, 
Tiere und Sachen nicht gefährdet werden. Sie sind insbe-
sondere in sicherem Gewahrsam zu halten. 

(2) Der Halter eines gefährlichen Tieres ist verpflichtet, 
eine Haftpflichtversicherung zur Deckung der durch das 
Tier verursachten Personen- und Sachschäden mit einer 
Mindestversicherungssumme in Höhe von 500 000 Euro 
für Personenschäden und in Höhe von 250 000 Euro für 
sonstige Schäden abzuschließen und aufrechtzuerhalten. 
Zuständige Stelle nach § 117 Abs. 2 Satz 1 des Versiche-
rungsvertragsgesetzes ist die nach § 15 Abs. 1 Satz 1 zu-
ständige Behörde.

(3) Das gefährliche Tier darf nur einer Person zur Obhut 
überlassen werden, die das 18. Lebensjahr vollendet hat 
und die erforderliche Zuverlässigkeit besitzt; § 5 Abs. 1 
und 2 gilt entsprechend. Wer als Halter ein gefährliches 
Tier einer anderen Person länger als vier Wochen zur Ob-
hut überlässt, hat unter Angabe des Namens und der An-
schrift dieser Person den Verbleib des Tieres der für den 
Wohnort des Halters zuständigen Behörde mitzuteilen. 
Die zuständige Behörde hat die Überlassung zu untersa-
gen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass da-
durch eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung begründet wird.

(4) Der Halter eines gefährlichen Tieres hat der bisher zu-
ständigen Behörde einen Wohnungswechsel innerhalb ei-
ner Woche anzuzeigen. Für den Fall der Begründung der 
Zuständigkeit einer neuen Behörde ist der für den neuen 
Wohnort zuständigen Behörde die Haltung des gefährli-
chen Tieres innerhalb einer Woche anzuzeigen. Bei ei-
nem Halterwechsel hat der bisherige Halter den Namen 
und die Anschrift des neuen Halters innerhalb einer Wo-
che der bisher zuständigen Behörde anzuzeigen.

(5) Das Abhandenkommen eines gefährlichen Tieres ist 
vom Halter oder der Person, der es in Obhut gegeben 
wurde, unverzüglich der zuständigen Behörde mitzuteilen.

(6) Wer einen gefährlichen Hund hält, hat dies an jedem 
Zugang des eingefriedeten Besitztums oder der Wohnung 
durch ein Warnschild kenntlich zu machen.

(7) Der Halter eines gefährlichen Hundes ist verpflich-
tet, den Hund dauerhaft und unverwechselbar mit einem 
fälschungssicheren elektronisch lesbaren Transponder 
nach ISO-Standard (Mikrochip) durch einen Tierarzt kenn-
zeichnen zu lassen. Die zuständige Behörde darf die ge-
speicherten Daten im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben 
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nach diesem Gesetz zur Feststellung der Person des Hal-
ters nutzen. Das für Ordnungsrecht zuständige Ministerium 
regelt im Einvernehmen mit dem für Tierschutz und Tierge-
sundheit zuständigen Ministerium durch Rechtsverordnung 
die Art und Weise der Kennzeichnung sowie die Verwen-
dung der personenbezogenen Daten des Hundehalters. 

§ 10  
Zucht- und Handelsverbot für gefährliche Hunde

(1) Die Zucht und die Vermehrung von sowie der Han-
del mit gefährlichen Hunden nach § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 
sind verboten.

(2) Ausnahmen vom Zucht- und Vermehrungsverbot kön-
nen zum Zwecke der Wissenschaft und Forschung im Ein-
zelfall durch das für Wissenschaft und Forschung zustän-
dige Ministerium im Einvernehmen mit dem für Tierschutz 
und Tiergesundheit zuständigen Ministerium zugelassen 
werden. Hierüber ist die nach § 15 Abs. 1 Satz 1 zustän-
dige Behörde zu informieren.

(3) Hunde dürfen nicht durch Zuchtauswahl, Ausbildung 
oder Haltung zu gefährlichen Hunden herangebildet wer-
den.

(4) Hunde, deren Gefährlichkeit aufgrund genetischer Ver-
anlagung unwiderlegbar vermutet wird (§ 2 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1), sind mit Eintritt der Geschlechtsreife unfruchtbar zu 
machen, soweit eine Ausnahmegenehmigung nach Ab-
satz 2 nicht erteilt ist. 

§ 11  
Führen gefährlicher Hunde

(1) Einen gefährlichen Hund darf außerhalb der Woh-
nung oder des eingefriedeten Besitztums des Halters nur 
führen, wer körperlich hierzu in der Lage ist und die zur 
Führung eines gefährlichen Hundes erforderliche Zuver-
lässigkeit besitzt; § 5 Abs. 1 und 2 gilt entsprechend. Ein 
gefährlicher Hund darf einer anderen Person zum Führen 
nur dann überlassen werden, wenn diese die Vorausset-
zungen nach Satz 1 erfüllt.

(2) Eine Person darf nicht gleichzeitig mit einem gefährli-
chen Hund weitere Hunde führen.

(3) Gefährliche Hunde sind außerhalb des eingefriedeten 
Besitztums oder der Wohnung des Halters an einer höchs-
tens zwei Meter langen Leine zu führen. Ein Leinenzwang 
besteht nicht auf als Hundeauslaufgebiet gekennzeichne-
ten Flächen, wenn diese eingezäunt sind und eine Gefähr-
dung Dritter ausgeschlossen ist.

(4) In einem fremden eingefriedeten Besitztum oder einer 
fremden Wohnung kann mit Zustimmung des Hausrechts-
inhabers der gefährliche Hund auch ohne Leine gehalten 
werden, wenn eine Gefährdung Dritter gegen ihren Willen 
ausgeschlossen ist.

(5) Der Hundehalter hat beim Führen eines gefährlichen 
Hundes ein gültiges Personaldokument und die Erlaub-
nis mitzuführen und der Behörde auf Verlangen zur Prü-
fung auszuhändigen. Die Person, der der Hund nach Ab-
satz 1 Satz 2 zum Führen überlassen wurde, hat ebenfalls 
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ein Personaldokument und die Erlaubnis im Original oder 
in Kopie mitzuführen und der Behörde auf Verlangen zur 
Prüfung auszuhändigen. 

§ 12  
Ausnahmen

(1) Die §§ 3 und 7 Abs. 1 Satz 2, § 9 Abs. 2, 6 und 7 so-
wie § 10 Abs. 4 finden keine Anwendung auf Personen, die 
keine Wohnung in Thüringen haben und sich nicht länger 
als zwei Monate ununterbrochen mit einem gefährlichen 
Hund in Thüringen aufhalten.

(2) Diensthunde der Körperschaften des öffentlichen 
Rechts sind mit Ausnahme der Kennzeichnungspflicht nach 
§ 9 Abs. 7 Satz 1 von den Regelungen dieses Gesetzes 
ausgenommen, soweit sie im Rahmen ihrer Zweckbestim-
mung ausgebildet oder eingesetzt werden.

(3) Auf Hunde, die zur Jagd geführt werden, findet § 11 
Abs. 2 und 3 Satz 1 keine Anwendung, soweit sie im Rah-
men ihrer Zweckbestimmung ausgebildet oder eingesetzt 
werden.

§ 13
Große Hunde

(1) Die Haltung eines großen Hundes ist der zuständigen 
Behörde vom Halter schriftlich anzuzeigen.

(2) Große Hunde dürfen nur gehalten werden, wenn der 
Halter auf seine Kosten nachweist, dass er die erforderli-
che Sachkunde besitzt (§ 4), und keine Tatsachen die An-
nahme rechtfertigen, dass der Halter die zur Haltung eines 
großen Hundes erforderliche Zuverlässigkeit (§ 5) nicht be-
sitzt. Der Halter hat darüber hinaus auf seine Kosten nach-
zuweisen, dass er den großen Hund fälschungssicher mit 
einem Mikrochip nach § 9 Abs. 7 gekennzeichnet und für 
den großen Hund eine Haftpflichtversicherung nach § 9 
Abs. 2 abgeschlossen hat.

(3) Als sachkundig zum Halten eines großen Hundes gel-
ten auch Personen, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes 
länger als drei Jahre große Hunde gehalten haben, sofern 
es dabei zu keinen tierschutz- oder ordnungsbehördlich er-
fassten Vorkommnissen gekommen ist, und die dies der 
zuständigen Behörde schriftlich versichert und glaubhaft 
gemacht haben.

(4) Der Hundehalter hat beim Führen eines großen Hun-
des ein gültiges Personaldokument mitzuführen und der 
Behörde auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen. § 11 
Abs. 1 findet entsprechende Anwendung. § 11 Abs. 3 Satz 1 
findet mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, dass 
dies nur innerhalb geschlossener Ortschaften gilt.

§ 14  
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1.	 entgegen § 3 Abs. 1 Satz 1 ein gefährliches Tier ohne 

die erforderliche Erlaubnis hält, 
2.	 entgegen § 4 Abs. 1 den erforderlichen Sachkunde-

nachweis nicht erwirbt,
3.	 einer vollziehbaren Anordnung nach § 7 zuwiderhan-

delt,
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4.	 entgegen § 9 Abs. 1 ein gefährliches Tier so hält, dass 
Menschen, Tiere oder Sachen gefährdet werden, 

5.	 entgegen § 9 Abs. 2 als Halter eines gefährlichen Tie-
res eine Haftpflichtversicherung nicht oder nicht in der 
vorgeschriebenen Höhe abschließt oder sie nicht auf-
recht erhält, 

6.	 entgegen § 9 Abs. 3 Satz 1 als Halter ein gefährliches 
Tier einer anderen Person zur Obhut überlässt, die 
noch nicht 18 Jahre alt ist oder nicht die erforderliche 
Zuverlässigkeit besitzt,

7.	 entgegen § 9 Abs. 3 Satz 2 als Halter der zuständigen 
Behörde den Verbleib des gefährlichen Tieres nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig mit-
teilt,

8.	 einer vollziehbaren Anordnung nach § 9 Abs. 3 Satz 3 
zuwiderhandelt, 

9.	 entgegen § 9 Abs. 4 einen Wohnungs- oder Halterwech-
sel nicht, unrichtig, unvollständig oder nicht rechtzeitig 
anzeigt, 

10.	entgegen § 9 Abs. 5 als Halter das Abhandenkommen 
des gefährlichen Tieres der zuständigen Behörde nicht 
oder nicht rechtzeitig mitteilt,

11.	entgegen § 9 Abs. 6 nicht durch ein Warnschild die Hal-
tung eines gefährlichen Hundes kenntlich macht, 

12.	entgegen § 9 Abs. 7 Satz 1 als Halter die Kennzeich-
nung eines gefährlichen Hundes nicht veranlasst,

13.	entgegen § 10 Abs. 1 eine Zucht oder einen Handel 
betreibt oder eine Vermehrung nicht verhindert,

14.	entgegen § 10 Abs. 3 einen Hund durch Zuchtauswahl, 
Ausbildung oder Haltung zu einem gefährlichen Hund 
heranbildet, 

15.	entgegen § 10 Abs. 4 seinen Hund nicht unfruchtbar 
machen lässt,

16.	entgegen § 11 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 einen gefähr-
lichen Hund führt, obwohl er dazu körperlich nicht in 
der Lage ist oder die zur Führung eines gefährlichen 
Hundes erforderliche Zuverlässigkeit nicht besitzt,

17.	entgegen § 11 Abs. 1 Satz 2 einen gefährlichen Hund 
von einer Person führen lässt, die dazu körperlich nicht 
in der Lage ist oder nicht die zur Führung eines gefähr-
lichen Hundes erforderliche Zuverlässigkeit besitzt,

18.	entgegen § 11 Abs. 2 gleichzeitig mit einem gefährli-
chen Hund weitere Hunde führt, 

19.	entgegen § 11 Abs. 3 Satz 1 einen gefährlichen Hund 
nicht anleint, 

20.	entgegen § 11 Abs. 5 beim Führen eines gefährlichen 
Hundes kein gültiges Personaldokument und die für 
diesen Hund ausgestellte Erlaubnis im Original oder in 
Kopie mitführt oder der zuständigen Behörde auf Ver-
langen diese Dokumente nicht zur Prüfung aushändigt,

21.	entgegen § 13 Abs. 1 die Haltung eines großen Hun-
des der zuständigen Behörde nicht anzeigt,

22.	entgegen § 13 Abs. 2 einen großen Hund hält, ohne 
der zuständigen Behörde die dort genannten Haltungs-
voraussetzungen nachzuweisen oder

23.	entgegen § 13 Abs. 4 einen großen Hund führt.

(2) Die Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße 
bis zu zehntausend Euro geahndet werden. 

(3) Sachlich zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des 
§ 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkei-
ten ist die nach § 15 Abs. 1 Satz 1 zuständige Behörde. 
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§ 15  
Zuständigkeiten

(1) Zuständige Behörde nach diesem Gesetz ist die Ge-
meinde, Verwaltungsgemeinschaft oder erfüllende Ge-
meinde jeweils im übertragenen Wirkungskreis, in der der 
Halter des gefährlichen Tieres wohnt. § 14 Satz 1 des Thü-
ringer Meldegesetzes gilt entsprechend. Im Fall des § 13 
Abs. 1 ist zuständige Behörde die Gemeinde, Verwaltungs-
gemeinschaft oder erfüllende Gemeinde, in der der Halter 
sich überwiegend aufhält. Im Übrigen gilt § 4 Abs. 2 und 3 
des Ordnungsbehördengesetzes entsprechend.

(2) Zuständige Behörde für die Feststellung der Vergleich-
barkeit und die Anerkennung der Sachkundebescheini-
gungen anderer Länder nach § 4 Abs. 3 ist das Landes-
verwaltungsamt. 

§ 16  
Übergangsbestimmungen

(1) Ordnungsbehördliche Entscheidungen, Anzeigen und 
Nachweise, die nach der Thüringer Gefahren-Hundever-
ordnung vom 21. März 2000 (ThürStAnz Nr. 15 S. 884), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 30. September 2003 
(ThürStAnz Nr. 47 S. 2340), erteilt wurden, gelten fort.

(2) Wer bei Inkrafttreten dieses Gesetzes eine Erlaubnis 
zum Halten eines gefährlichen Hundes nach der Thürin-
ger Gefahren-Hundeverordnung besitzt, hat innerhalb von 
drei Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes der zu-
ständigen Behörde den Abschluss einer Haftpflichtversi-
cherung nach § 9 Abs. 2 nachzuweisen. Soweit eine Er-
laubnispflicht durch dieses Gesetz erst begründet wird, 
ist die Erlaubnis innerhalb eines Monats nach seinem In-
krafttreten zu beantragen. Auf gefährliche Hunde nach § 2 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes 
gehalten werden, findet § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 Buchst. a 
keine Anwendung.

(3) Wer bei Inkrafttreten dieses Gesetzes einen gefährli-
chen Hund nach § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 besitzt, hat der 
zuständigen Behörde innerhalb von drei Monaten nach In-
krafttreten dieses Gesetzes die Kennzeichnung nach § 9 
Abs. 7 Satz 1 nachzuweisen, sofern eine Kennzeichnung 
des Tieres nicht bereits nach der Thüringer Gefahren-Hun-
deverordnung vorgenommen wurde.

(4) Wer bei Inkrafttreten dieses Gesetzes einen Hund hält, 
für den  eine Erlaubnis zum Halten eines gefährlichen Hun-
des nach der Thüringer Gefahren-Hundeverordnung erteilt 
wurde, hat diesen innerhalb von drei Monaten nach Inkraft-
treten dieses Gesetzes nach § 10 Abs. 4 unfruchtbar ma-
chen zu lassen. Bei Inkrafttreten dieses Gesetzes tragen-
de Hündinnen nach § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 sind spätestens 
zehn Wochen nach dem Wurf unfruchtbar zu machen. En-
det die Frist nach Satz 2 vor der Frist nach Satz 1, findet 
Satz 1 Anwendung.

(5) Wer bei Inkrafttreten dieses Gesetzes ein gefährliches 
Tier im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 hält, hat die erforderli-
che Erlaubnis innerhalb eines Monats nach Inkrafttreten 
dieses Gesetzes zu beantragen.
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(6) § 13 findet keine Anwendung auf Halter, die bei Inkraft-
treten dieses Gesetzes einen großen Hund halten.

§ 17 
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz 
gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.

§ 18 
Einschränkung von Grundrechten

Durch dieses Gesetz wird das Grundrecht auf Schutz der 
personenbezogenen Daten (Artikel 6 Abs. 2 der Verfas-
sung des Freistaats Thüringen) eingeschränkt.

§ 19
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am ersten Tag des zweiten auf die Ver-
kündung folgenden Kalendermonats  in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die Thüringer Gefahren-Hundeverordnung außer Kraft.

 



Drucksache 5/1707	 Thüringer Landtag - 5. Wahlperiode

14

Begründung 

A. Allgemeines

Das Gesetz verfolgt den Zweck, die Bevölkerung vor den von der Hal-
tung gefährlicher Tiere ausgehenden Gefahren zu schützen. Prinzipiell 
ist jedermann nach dem Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlich-
keit nach Artikel 2 Abs. 1 des Grundgesetzes (GG), Artikel 3 Abs. 2 der 
Verfassung des Freistaats Thüringen, die Haltung auch gefährlicher Tie-
re erlaubt. Dies gilt in Abwägung mit Artikel 2 Abs. 2 GG, Artikel 3 Abs. 1 
der Verfassung des Freistaats Thüringen allerdings wegen der von die-
sen Tieren ausgehenden Gefahren für Leib und Leben von Menschen 
nur unter engen Voraussetzungen. Aus diesen Grundrechten folgt die 
Pflicht des Staates, Maßnahmen zu ergreifen, die Leben und Gesund-
heit der Menschen schützen und fördern.

Zu den gefährlichen Tieren zählen auch die gefährlichen Hunde. Regelun-
gen zur Zucht und Haltung gefährlicher Hunde finden sich bislang in der 
Thüringer Gefahren-Hundeverordnung vom 21. März 2000 (ThürStAnz 
Nr. 15 S. 884) zuletzt geändert durch Verordnung vom 30. September 
2003 (ThürStAnz Nr. 47 S. 2340). Die Bestimmungen der Thüringer Ge-
fahren-Hundeverordnung finden in großen Teilen Eingang in dieses Ge-
setz. So etwa wird das Zuchtverbot für gefährliche Hunde übernommen; 
die Erlaubnispflichtigkeit der Haltung eines gefährlichen Hundes, der We-
senstest und die Sachkundeprüfung, der Leinenzwang, die Pflicht zur 
Anbringung von Warnschildern und die Anzeigepflicht bei Halter- oder 
Wohnungswechsel sowie bei Abhandenkommen des gefährlichen Hun-
des finden gleichfalls Eingang in das Gesetz. Die Kennzeichnungspflicht 
für gefährliche Hunde wird als bußgeldbewehrte Pflicht übernommen. In-
nerhalb dieser übernommenen Systematik werden die Pflichten bei Hal-
tung anderer gefährlicher Tiere im Übrigen eingepasst.

Vorgenommene Konkretisierungen gegenüber der Thüringer Gefahren-
Hundeverordnung dienen der Rechtsklarheit und -sicherheit. So werden 
insbesondere die Anordnungsbefugnisse der zuständigen Behörden zur 
Unfruchtbarmachung des gefährlichen Hundes oder der Tötung des ge-
fährlichen Tieres ausdrücklich festgelegt. Bisher bestehende Ausnahme-
regelungen für gefährliche Hunde innerhalb bestimmter Aufgaben- und 
Tätigkeitsbereiche werden unter dem Gesichtspunkt der effektiven Ge-
fahrenabwehr eingeschränkt und bestehen nur noch in einem Umfang, 
der dem Tierschutz und der spezifischen Zweckbestimmung der Hun-
de gerecht wird. Die bußgeldbewehrten Pflichten werden einheitlich zu-
sammengefasst, wobei die Höhe der Geldbuße aus generalpräventiven 
Gründen auf bis zu zehntausend Euro angehoben wurde.

Im Hinblick auf das Hundeverbringungs- und einfuhrbeschränkungsge-
setz des Bundes vom 12. April 2001 (BGBl. I S. 530) und die Verord-
nungen und Gesetze anderer Bundesländer sowie die hierzu ergangene 
Rechtsprechung wird die Materie teilweise neu ausgerichtet. Gestützt auf 
das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 16. März 2004 (- 1 BvR 
1778/01 -), das die bundesweite Beurteilung der Gefährlichkeit eines 
Hundes anknüpfend an die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Rasse 
in verfassungsrechtlicher Hinsicht als rechtmäßig bestätigte, werden 
Hunde bestimmter Rassen unwiderleglich als gefährlich eingestuft. Der 
Katalog dieser Rassen orientiert sich am Hundeverbringungs- und ein-
fuhrbeschränkungsgesetz. Daneben tritt eine Gruppe weiterer Hunde-
rassen, bei denen widerleglich vermutet wird, dass sie typischerweise 
gefährlich sind. Dem Halter eines Hundes einer solchen Rasse wird je-
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doch die Möglichkeit gegeben, diese Gefährlichkeitsvermutung im Ein-
zelfall zu widerlegen. Wie bisher werden als gefährliche Hunde im Ein-
zelfall auch solche Hunde klassifiziert, die sich aufgrund ihres Verhaltens 
als gefährlich erwiesen haben. Es geht auch bei diesen Hunden um den 
Schutz der Menschen vor den der tierischen Natur entsprechenden un-
berechenbaren Verhaltensweisen eines Hundes und den dadurch hervor-
gerufenen Gefährdungen von Leben, Gesundheit und Eigentum Dritter.

Ergänzungen werden insbesondere mit Blick auf eine anzustrebende 
Rechtseinheit im Bundesgebiet aufgenommen. So wird die Verpflich-
tung zum Abschluss und zur Aufrechterhaltung einer Haftpflichtversi-
cherung für gefährliche Tiere geregelt. Diese dient der Gewährleistung 
der Schadensersatzleistungen an die Opfer von Vorfällen mit gefährli-
chen Tieren. Zugleich werden den Haltern die Risiken verdeutlicht, die 
von gefährlichen Tieren ausgehen.

Die bisherigen Bestimmungen der Thüringer Gefahren-Hundeverordnung 
werden weiter ergänzt durch ein umfassendes Vermehrungs- und Han-
delsverbot für gefährliche Hunde. Für die Haltung eines Hundes, der auf-
grund seiner genetischen Veranlagung als unwiderleglich gefährlich gilt, 
bedarf es zur Erlaubniserteilung nunmehr eines besonderen Interesses 
des Halters an der Haltung, welches über das Affektionsinteresse an ei-
nem solchen Tier deutlich hinausgeht. Das Führen eines gefährlichen 
Hundes darf nur noch durch Personen erfolgen, die die dazu erforderliche 
körperliche Fähigkeit besitzen und das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

Im Interesse der Rechtssicherheit wurden Übergangsregelungen ge-
schaffen, die bestehende Entscheidungen, Anzeigen und Nachweise 
nach der Thüringer Gefahren-Hundeverordnung aufrechterhalten und 
Übergangsfristen für nachzuholende Nachweise, wie den Abschluss ei-
ner Haftpflichtversicherung, vorsehen.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu § 1

Zweck dieses Gesetzes ist es, Gefahren für die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung vorzubeugen und abzuwehren, die mit dem Halten und 
Führen von gefährlichen Tieren verbunden sind. Um die Bevölkerung 
optimal vor den von diesen Tieren ausgehenden Gefahren zu schützen, 
reicht für das Tätigwerden der zuständigen Behörden das Vorliegen ei-
ner abstrakten Gefahr aus; es muss nicht bereits zu einer konkreten Ge-
fahr für Leib und Leben von Personen gekommen sein. Das Gesetz ent-
hält nur für das Führen von gefährlichen Hunden als häufigstem Fall des 
Führens eines gefährlichen Tieres eine konkrete Bestimmung in § 11. 
Regelungen über das Führen von anderen gefährlichen Tieren hat die 
zuständige Behörde im Einzelfall bei der Erlaubniserteilung nach § 3 in 
Verbindung mit § 7 zu treffen. Für die vielen denkbaren Arten von gefähr-
lichen Tieren konnte keine allgemeine Bestimmung gefunden werden. 

Zu § 2 

Zu Absatz 1

In der Bestimmung wird klargestellt, welche Tiere als gefährliche Tiere 
im Sinne des Gesetzes gelten und damit unter dessen Anwendungsbe-
reich fallen. Dies sind zum einen Tiere einer wildlebenden Art, bei denen 
der Umgang wegen der den Tieren eigentümlichen Veranlagungen oder 
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Verhaltensweisen zu Verletzungen oder Schäden führen kann (Num-
mer 1), zum anderen gefährliche Hunde nach Maßgabe von Absatz 2 
(Nummer 2). Dazu gehören auch große Hunde nach Maßgabe des Ab-
satzes 3, da von diesen ebenfalls eine spezifische Gefährdung ausge-
hen kann (Nummer 3).

Wildlebend sind alle Tierarten, die üblicherweise nicht in menschlicher 
Obhut gehalten werden. Die gefährlichen Tiere lassen sich aufgrund 
ihrer potentiellen Gefährlichkeit grob in zwei Gruppen einteilen: Eine 
Gruppe bilden die Tiere, bei denen die Gefahr von ihrer Größe, ihren 
Körperkräften oder ihren besonderen körperlichen Anlagen ausgeht. 
Die zweite Gruppe bilden giftige Tiere. Bei diesen Tieren kommt es auf 
die Gutartigkeit oder Gutmütigkeit im Einzelfall nicht an. Das für Ord-
nungsrecht zuständige Ministerium kann im Einvernehmen mit dem für 
Tierschutz und Tiergesundheit zuständigen Ministerium nach Absatz 4 
durch Rechtsverordnung Tiere bestimmen, die als gefährlich im Sinne 
der Bestimmung gelten.

Zu Absatz 2

Die Bestimmung definiert, welche Hunde insbesondere als gefährliche 
Hunde im Sinne des Gesetzes gelten. Die gefährlichen Hunde werden 
dabei in zwei Gruppen unterteilt (Nummer 1 und 2). An die Zugehörig-
keit eines Hundes zu einer der beiden verschiedenen Gruppen sind im 
Gesetz unterschiedliche Rechtsfolgen geknüpft.

Zu Nummer 1

Nummer 1 enthält eine beispielhafte Aufzählung besonders gefährlicher 
Hunderassen, wobei die genannten vier Rassen sowie deren Kreuzun-
gen untereinander oder mit anderen Hunden als unwiderlegbar gefähr-
lich im Sinne dieses Gesetzes gelten. Die Aufzählung ist nicht ab-
schließend, da nicht auszuschließen ist, dass nach wissenschaftlichen 
Erkenntnissen andere Rassen ein in gleicher Weise erhöhtes Gefah-
renpotenzial besitzen. 

Die Bestimmung der Rassezugehörigkeit und der Abstammung er-
folgt nach phänotypischen Merkmalen des Hundes. Diese Hunde wei-
sen rassespezifische Merkmale wie Beißkraft, reißendes Beißverhalten 
und Kampfinstinkt auf. Diese Eigenschaften erlauben im Unterschied zu 
anderen Rassen aufgrund ihrer so begründeten abstrakten Gefährlich-
keit eine Einstufung als gefährlich. Das Bundesverfassungsgericht hat 
in seinem Urteil zum Hundeverbringungs- und -einfuhrbeschränkungs-
gesetz vom 16. März 2004 - 1 BvR 1778/02 - dem Grunde nach die un-
widerlegbare Gefährlichkeitsvermutung der genannten Rassen bestä-
tigt. Das Gericht hat festgestellt, dass der Bundesgesetzgeber davon 
ausgehen konnte, "hinreichend sichere Anhaltspunkte dafür zu haben, 
dass Hunde der genannten Rassen für Leib und Leben von Menschen 
in besonderer Weise gefährlich sind". Im Hinblick auf den Schutzauftrag 
des Gesetzgebers, so überragend wichtige Rechtsgüter wie Leben und 
Gesundheit zu wahren, müssen nicht auszuräumende Unsicherheiten 
über das Zusammenspiel der verschiedenen Faktoren, die einen solchen 
Hund im konkreten Fall gefährlich machen, gegenüber einer Vorverlage-
rung von Schutzmaßnahmen zurücktreten. Zugleich sind diese Rassen 
besonderer Regelungsgegenstand des Hundeverbringungs- und -ein-
fuhrbeschränkungsgesetzes und der überwiegenden Regelungen der 
Länder. Daneben könnte das Einfuhrverbot des Bundes in Relation zur 
Rechtslage in Thüringen europarechtlich als unzulässiges Einfuhrver-
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bot gedeutet werden. Der Gesetzgeber ist im Übrigen gehalten, die wei-
tere Entwicklung unter Berücksichtigung des Beißverhaltens von Hun-
den im Verhältnis zu ihrer Population zu beobachten (vgl. BVerfG, Urteil 
vom 16. März 2004, - 1 BvR 1778/02 -, Absatz-Nr. 97).

Zu Nummer 2

Die Bestimmung enthält einen Katalog der anlassbezogen als gefährlich 
einzustufenden Hunde. Sie enthält, mit geringen Abweichungen zur bis-
her geltenden Thüringer Gefahren-Hundeverordnung, vier Fallgruppen, 
nach denen Hunde unabhängig von ihrer Rassezugehörigkeit als gefähr-
lich einzustufen sind. Bis auf die erste Fallvariante beruht die Einstufung 
auf Vorfällen, die sich in der Vergangenheit ereignet und die Gefährlich-
keit  des Hundes offen haben zutage treten lassen. Die erste Fallvarian-
te soll ein Einschreiten bereits vor dem Schadensfall ermöglichen, um ei-
nen effektiven präventiven Gefahrenschutz zu gewährleisten. Abgestellt 
wird insoweit auf eine auffällige psychische Verfassung, die vornehmlich 
den Ist-Zustand des Hundes widerspiegelt. Die Einstufung erfolgt durch 
die zuständige Behörde nach § 15 Abs. 1 Satz 1. Vor der Einstufung als 
gefährlicher Hund muss ein Wesenstest durchgeführt werden.

Zu Absatz 3

Diese Bestimmung definiert den Begriff des großen Hundes. Das Halten 
besonders großer oder schwerer Hunde birgt auf Grund einer erhöhten 
Tiergefahr besondere Risiken. Große und schwere Hunde können an-
dere Menschen anspringen und sie dadurch verletzen. Insbesondere für 
Kinder und ältere Menschen besteht durch große und schwere Hunde ein 
besonderes Gefährdungspotenzial, dem mit dieser Regelung Rechnung 
getragen wird. Auf große Hunde findet dieses Gesetz nur nach Maßga-
be des § 13 Anwendung. § 16 Abs. 6 enthält darüber hinaus eine Über-
gangsbestimmung für die Halter großer Hunde.

Zu Absatz 4 

Die Bestimmung enthält eine Verordnungsermächtigung für das für Ord-
nungsrecht zuständige Ministerium, im Einvernehmen mit dem für Tier-
schutz und Tiergesundheit zuständigen Ministerium sowie dem für Ar-
tenschutz zuständigen Ministerium durch Rechtsverordnung Tiere zu 
bestimmen, die als gefährlich im Sinne von Absatz 1 Nr. 1 gelten. 

Zu Absatz 5

Die Ermächtigung zum Erlass einer Rechtsverordnung, in der weitere 
als gefährlich geltende Hunderassen aufgeführt werden können, korre-
spondiert mit Absatz 2 Satz 1 Nr. 1, der nur ein beispielhafte Aufzählung 
von gefährlichen Hunderassen enthält. Die Möglichkeit, den Katalog von 
gefährlichen Hunderassen durch Rechtsverordnung zu erweitern, ist er-
forderlich, weil es auch andere Hunderassen geben kann, bei denen Art 
und Ausmaß des aggressiven Verhaltens und seine darauf beruhende 
Gefährlichkeit für das Leben und die Gesundheit von Menschen und Tie-
ren nicht nur allein auf das Verhalten von Menschen, sondern auch auf 
ihre genetisch Veranlagung beziehungsweise ihre angeborenen Verhal-
tensbereitschaften, ihre Stärke und Beißkraft, zurückzuführen sein kann. 
Das hohe Gewicht, das vor allem dem Schutz des menschlichen Lebens 
und der menschlichen Gesundheit in der Werteordnung des Grundgeset-
zes zukommt, rechtfertigt es, rechtliche Vorkehrungen gegen den Ein-
tritt von Schädigungen durch Hunde dieser Rassen treffen zu können 
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(in diesem Sinne BVerfG, NVwZ 2004, 597, 601). Durch die Aufnahme 
eines Zustimmungsvorbehalts für den Innenausschuss des Landtags 
wird die demokratische Legitimation der Rechtsverordnung weiter ge-
stärkt. Die Gefährlichkeit eines Hundes im Sinne des Satzes 1 kann im 
Einzelfall durch einen Wesenstest gemäß § 8 widerlegt werden (Satz 3).

Zu § 3 

Zu Absatz 1

In Absatz 1 wird eine Erlaubnispflicht für das Halten eines gefährlichen 
Tieres nach § 2 begründet. Es handelt sich um ein präventives Verbot 
mit Erlaubnisvorbehalt. Hierdurch werden die zuständigen Behörden in 
die Lage versetzt, den durch das Gesetz bezweckten Schutz des Le-
bens und der Gesundheit von Menschen gegenüber gefährlichen Tieren 
effektiv nachzukommen. Durch die mit der Erlaubnispflicht verbundene 
Überwachung der gefährlichen Tiere sind die Behörden in der Lage, not-
falls ohne Zeitverzug einzugreifen, um bestehende oder drohende Ge-
fahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abwehren zu können.  

Unter Halter ist jede Person zu verstehen, die die Bestimmungsmacht 
über das Tier im eigenen Interesse ausübt. Die Haltereigenschaft be-
stimmt sich nach tatsächlichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten, 
wobei die Eigentumsverhältnisse Anhaltspunkte bieten, aber nicht aus-
schließlich entscheidend sind. Indizien für die Haltereigenschaft sind 
insbesondere das Tragen der Kosten für die Versorgung des Tieres, 
die Bestimmungsmacht  über den Aufenthalt und den Umgang des Tie-
res, insbesondere auch die Unterbringung des Tieres. Bei gemeinsamer 
Ausübung der Bestimmungsmacht über das Tier können auch mehre-
re Personen Halter sein.

Die Erlaubnis ist nur zu erteilen, wenn der Halter eines gefährlichen Tie-
res  mindestens 18 Jahre alt und zuverlässig ist (Nummer 1). Zudem 
muss der Halter die zur Haltung eines solchen gefährlichen Tieres erfor-
derliche Sachkunde besitzen (Nummer 2) und eine Haftpflichtversiche-
rung zur Deckung der durch das Tier bewirkten Personen- und Sach-
schäden nachweisen (Nummer 3). 

Eine Haltung von giftigen Tieren soll nach Nummer 4 nur erlaubt werden, 
wenn der Halter nachweist, dass er geeignete Gegenmittel und Behand-
lungsempfehlungen bereithält. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass 
im Falle eines Unfalls mit dem giftigen Tier die zur Behandlung notwen-
digen Mittel vorhanden sind und lebenserhaltende Maßnahmen bis zum 
Eintreffen der Rettungskräfte vorgenommen werden können.

Weiterhin soll nach Nummer 5 Buchst. a der Bestimmung die Haltung 
eines gefährlichen Hundes im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 paral-
lel mit dem bestehenden Zucht-, Vermehrungs- und Handelsverbot nur 
noch dann zulässig sein, wenn Hunde anderer Rassen den mit der Hal-
tung bezweckten Zweck nicht erfüllen können. Allein ein bestehendes 
Affektionsinteresse gerade an einem Hund der in § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 
genannten Rassen ist unbeachtlich, da nach dem Sinn und Zweck des 
Gesetzes gerade für diesen Fall der Schutz der Bevölkerung vor den bei 
diesen Hunden bestehenden abstrakten Gefahren der Vorrang zukom-
men soll. Die Bestimmung korrespondiert mit § 10 Abs. 2. Sofern ein ge-
fährlicher Hund nach den dortigen Voraussetzungen gezüchtet oder ver-
mehrt werden darf, muss auch seine Haltung zulässig sein. Der Begriff 
des besonderen Bedarfs ist eng auszulegen, sodass die Erteilung einer 
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Erlaubnis nur in besonders gelagerten Einzelfällen in Betracht kommt. 
Der geforderte Bedarf muss bei der Anschaffung des Hundes vorliegen. 
Die Bestimmung gilt nach § 17 Abs. 2 Satz 3 nicht für gefährliche Hun-
de, die beim Inkrafttreten des Gesetzes bereits gehalten werden. So-
fern diese Hunde an einen Dritten veräußert werden, kann diesem die 
Erlaubnis zur Haltung erteilt werden, wenn die übrigen Voraussetzun-
gen der Bestimmung vorliegen. Auch im Falle des Zuzugs aus einem 
anderen Bundesland ist, da eine Anschaffung nicht in Thüringen erfolg-
te, ein solches qualifiziertes Interesse nicht erforderlich. Es ist lediglich 
dann zu fordern, wenn der Behörde Umstände bekannt werden, die ei-
nen Missbrauch der Regelung vermuten lassen. 

Nr. 5 Buchst. b regelt, dass der Hundehalter eine Erlaubnis zum Halten 
eines gefährlichen Hundes nur erhält, wenn er den Hund nachweisbar 
durch einen Mikrochip hat kennzeichnen lassen. 

Zu Absatz 2

Sofern gefährliche Tiere infolge eines Wohnungswechsels ihres Hal-
ters nach Thüringen verbracht werden, beginnt die Frist zur Beantra-
gung der Erlaubnis mit dem Zeitpunkt der Begründung der neuen Woh-
nung zu laufen. Abweichend davon soll die Erlaubnis bei Hunden, deren 
Gefährlichkeit aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Rasse 
vermutet wird, bis zum Beginn des neunten Lebensmonats beantragt 
werden. Diese Frist ist in Anbetracht dessen angemessen, dass der je-
weilige Hund ein gewisses Alter erreicht haben muss, um einen Wesens-
test durchführen und für den Sachkundenachweis des Halters zur Ver-
fügung stehen zu können. Bei Hunden, die aufgrund eines bestimmten 
Anlasses von der zuständigen Behörde als gefährlich eingestuft wurden, 
ist die Erlaubnis nach Satz 3 innerhalb der von der Behörde gesetzten 
Frist zu beantragen. 

Zu Absatz 3

Von der Erlaubnispflicht sind Personen ausgenommen, die ein Tierheim 
oder eine sonstige Einrichtung nach § 11 Abs. 1 Nr. 2 und 2a des Tier-
schutzgesetzes (TierschG) - zum Beispiel Zoologischer Garten, Hunde-
pension - betreiben und über eine Erlaubnis nach § 11 TierSchG verfügen, 
da ihre Zuverlässigkeit und Sachkunde schon nach den Voraussetzun-
gen des Tierschutzgesetzes geprüft wurden. Die Ausnahme ist jedoch 
für die gefährlichen Tiere auf die Zeit ihrer Unterbringung in der Einrich-
tung beschränkt. Weitere Ausnahmen von der Erlaubnispflicht sind in 
§ 12 geregelt.

Zu Absatz 4

Dieser Absatz ermöglicht es der zuständigen Behörde, die Erlaubnis zu 
befristen und sie unter dem Vorbehalt des Widerrufs zu erteilen. Außer-
dem kann die Erlaubnis mit Auflagen versehen werden.

Zu Absatz 5

Grundsätzlich hat der Halter vor Beginn der Haltung die Erlaubnis nach 
Absatz 1 Satz 1 zu beantragen. Im Falle eines Spontankaufs oder einer 
unerwarteten Schenkung ist dies jedoch nicht möglich. Daher sieht Ab-
satz 5 vor, dass der Antrag unverzüglich nachzuholen ist. Dadurch soll 
sichergestellt werden, dass die zuständige Behörde möglichst frühzeitig 
von der Existenz eines gefährlichen Tieres erfährt und gegebenenfalls 
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die notwendigen Maßnahmen treffen kann. Um eventuelle Rechtsunsi-
cherheiten zu vermeiden, wird in Satz 2 klargestellt, dass das Halten ei-
nes gefährlichen Tieres nach Stellung des Antrags als vorläufig erlaubt 
gilt. Satz 3 enthält Vorgaben für die Haltung gefährlicher Tiere bis zur 
Entscheidung über die Erteilung der Erlaubnis.

Zu § 4 

Zu Absatz 1

Der Sachkundenachweis trägt der Erkenntnis Rechnung, dass durch un-
sachgemäße Haltung, Ausbildung und Führung eines gefährlichen Tie-
res dessen Sozialverträglichkeit nachhaltig gestört und somit sein Ge-
fahrenpotenzial erheblich gesteigert werden kann. Gerade für die Hunde, 
deren Gefährlichkeit aufgrund bestimmter genetischer Anlagen bereits 
erhöht ist, und bei Hunden, die bereits negativ in Erscheinung getreten 
sind, sowie bei den potenziell gefährlichen Tieren des § 2 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1, ist zur effektiven Gefahrenabwehr unabdingbare Voraussetzung, 
dass ihre Halter die erforderlichen Fähigkeiten besitzen, mit den Tieren 
in sachgemäßer Weise umgehen zu können. Das für Ordnungsrecht zu-
ständige Ministerium ist im Einvernehmen mit dem für Tierschutz und 
Tiergesundheit zuständigen Ministerium sowie dem für Artenschutz zu-
ständigen Ministerium ermächtigt, die Prüfungsstandards und die Durch-
führung der Sachkundeprüfung durch Rechtsverordnung zu regeln.

Zu Absatz 2

Da der Sachkundenachweis dazu dienen soll sicherzustellen, dass der 
Halter gerade mit dem von ihm gehaltenen gefährlichen Tier sachge-
mäß umgehen kann, gilt nach Absatz 2 jeweils nur für Tiere, deren Ge-
fährdungspotenzial vergleichbar ist. So gilt ein Sachkundenachweis über 
giftige Schlangen für alle giftigen Schlangen, nicht jedoch für Schlangen, 
deren Gefährlichkeit auf ihrer Körperkraft (Würgeschlangen) beruht. Bei 
Hunden hat der Sachkundenachweis nur in Bezug auf den Hund, mit 
dem er abgelegt worden ist, Gültigkeit.

Zu Absatz 3

Absatz 3 stellt sicher, dass Sachkundebescheinigungen anderer Län-
der anerkannt werden, soweit sie mit den in Thüringen festgelegten Prü-
fungsanforderungen vergleichbar sind. Damit soll vermieden werden, 
dass der Halter eines gefährlichen Tieres bei einem Wohnungswechsel 
nach Thüringen einen weitgehend inhaltsgleichen Sachkundenachweis 
ein weiteres Mal erbringen muss. Zuständig für die Feststellung der ver-
gleichbaren Prüfungsanforderungen ist nach § 15 Abs. 2 das Landes-
verwaltungsamt.

Zu Absatz 4

Als Sachkundenachweis wird auch die bestandene Prüfung des Grund-
lehrgangs für Diensthundeführer der Polizei an einer der von dem für die 
Polizei zuständigen Ministerium anerkannten Diensthundeführerschulen 
anerkannt. Diese Ausnahmen rechtfertigen sich aufgrund der Anforde-
rungen, die bei den genannten Prüfungen an die jeweiligen Hundefüh-
rer und den entsprechenden Hund gestellt werden.
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Zu § 5

Die Zuverlässigkeit des Halters ergänzt als Anforderung an die allgemei-
nen persönlichen Eigenschaften des Halters die durch den Sachkunde-
nachweis erbrachten persönlichen Fähigkeiten. Die Entscheidung für 
die Zuverlässigkeit des Halters ist durch die zuständige Behörde in ei-
gener Verantwortung zu treffen. Die in Absatz 1 und 2 genannten Fälle 
sind nicht abschließend, sodass weitere Persönlichkeitsmerkmale zur 
Beurteilung sowohl in positiver als auch in negativer Hinsicht herange-
zogen werden können. 

Zu Absatz 1

Eine Unzuverlässigkeit des Tierhalters liegt regelmäßig bei einem der 
in Absatz 1 durch Tatsachen festgestellten oder nachgewiesenen Fälle 
vor. Die aufgeführten Fallbeispiele gelten als generell geeignet, die Un-
zuverlässigkeit zu begründen, was jedoch, wie die Worte "in der Regel" 
vorgeben, eine individuelle Betrachtung der Person nicht entbehrlich 
macht. Die Beurteilung kann im Ausnahmefall auch eine andere sein. 
In den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 bis 3 ist ein Verstoß gegen dieses Ge-
setz nicht erforderlich. Allein das Vorliegen der dort genannten Fälle be-
rechtigt grundsätzlich die Annahme, dass dem Halter die Zuverlässig-
keit zum Halten eines gefährlichen Tieres fehlt. Dabei setzt Satz 1 Nr. 1 
nicht voraus, dass die Straftat auch unter Verwendung eines gefährli-
chen Tieres ausgeführt wurde. Allein die vorsätzliche Begehung der ge-
nannten Straftaten weckt aus prognostischer Sicht Zweifel an dem Ver-
antwortungsbewusstsein des Betroffenen, dem mit der Haltung eines 
gefährlichen Tieres verbundenen Risiko gerecht zu werden. Wer durch 
rechtskräftige Verurteilungen wegen einschlägiger Straftaten unter Be-
weis gestellt hat, die Rechtsordnung oder wesentliche Rechtsgüter an-
derer nicht zu respektieren, soll ein gefährliches Tier nicht halten dürfen. 
Die in Satz 1 Nr. 1 bis 3 genannten Tatbestände sind nicht abschließend. 
Liegen rechtskräftige Verurteilungen wegen Straftaten mit vergleichba-
rer Schwere, zum Beispiel wegen schwerer Verstöße gegen das Betäu-
bungsmittelgesetz vor, kann auch dies zu einem Fehlen der erforderli-
chen Zuverlässigkeit führen. 

Zu Absatz 2

Die erforderliche Zuverlässigkeit liegt in der Regel auch in den in den 
Nummern 1 bis 4 genannten Fällen nicht vor. Die Nummern 1 und 4 be-
nennen Umstände, in denen bestehende Gesundheitsstörungen einen 
negativen Effekt auf den Umgang mit dem Tier bewirken können.

In der Regel besitzt die notwendige Zuverlässigkeit nach Nummer 2 
nicht, wer keinen festen Wohnsitz hat. In diesen Fällen hat der Tierhal-
ter besondere Sorgfalt walten zu lassen, weil im Einzelfall immer wieder 
neu festzustellen ist, welches die nach § 15 Satz 1 zuständige Behörde 
ist. Es ist in der Regel nicht davon auszugehen, dass eine Person ohne 
festen Wohnsitz der jeweils zuständigen Behörde jeden Wohnungs- be-
ziehungsweise Aufenthaltswechsel entsprechend den gesetzlichen Ver-
pflichtungen anzeigt. 

Bei wiederholtem oder bei einem gröblichen Verstoß gegen Bestimmun-
gen dieses Gesetzes im Hinblick auf das Zucht-, Vermehrungs- und Han-
delsverbot, das Verbot der Heranbildung von gefährlichen Hunden, die 
Erlaubnispflicht oder die Anforderungen an die Haltung und das Führen 
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von gefährlichen Tieren ist nach Nummer 3 in der Regel ebenfalls von 
der Unzuverlässigkeit des Halters auszugehen.

Zu Absatz 3

§ 41 Abs. 1 Nr. 9 des Bundeszentralregistergesetzes regelt die aus-
drückliche Übermittlungsbefugnis zur Erteilung einer unbeschränkten 
Auskunft an die unter anderem für Erlaubnisse zum Halten eines ge-
fährlichen Hundes zuständigen Behörden, sodass die vorgesehene Ein-
holung der unbeschränkten Auskunft aus dem Bundeszentralregister 
nur der Klarstellung dient. Weitere Informationen sind durch die Stel-
lungnahme der örtlichen Polizeidienststelle einzuholen. Örtlich zustän-
dig ist diejenige Polizeidienststelle, in deren Zuständigkeitsbereich der 
Halter seine alleinige Wohnung, Hauptwohnung oder seinen gewöhnli-
chen Aufenthalt hat. Eine Auskunft von der zuständigen Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungsbehörde ist im Hinblick auf Verstöße gegen 
das Tierschutzrecht einzuholen. 

Zu Absatz 4

Bei Unklarheiten über Gesundheitsstörungen der in Absatz 2 Nr. 1 ge-
nannten Art, kann die Behörde der Person auf dessen Kosten die Vor-
lage eines fachärztlichen oder fachpsychologischen Gutachtens aufge-
ben. Voraussetzung hierfür ist eine auf Tatsachen gestützte Vermutung, 
dass eine der genannten Gesundheitsstörungen vorliegt. Die Aufforde-
rung, ein solches Gutachten vorzulegen, muss durch die Behörde be-
gründet werden. Bringt die Person das Gutachten aus von ihm zu ver-
tretenden Gründen nicht fristgerecht bei, worunter auch die Weigerung 
fällt, ein solches Gutachten erstellen zu lassen, wird vermutet, dass der 
Betroffene unzuverlässig im Sinne des Absatzes 1 ist. Die Person kann 
jedoch auch nach Ablauf der Frist das Gutachten nachreichen; die zu-
ständige Behörde hat dann auf der Grundlage des nachgereichten Gut-
achtens erneut über die Zuverlässigkeit zu entscheiden. 

Zu § 6 

Der Widerruf kann jederzeit erfolgen, wenn die Voraussetzungen für die 
Erteilung der Erlaubnis entfallen. Zwar besteht in diesen Fällen die Mög-
lichkeit des Widerrufs in der Regel schon nach § 49 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 
des Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes (ThürVwVfG), aus Grün-
den der Klarstellung wird mit dieser Bestimmung von § 49 Abs. 2 Nr. 1, 
1. Alternative ThürVwVfG Gebrauch gemacht und den zuständigen Be-
hörden die Möglichkeit eingeräumt, die Erlaubnis nach § 3 Abs. 1 unter 
erleichterten Voraussetzungen zu widerrufen. 

Zu § 7 

Die Bestimmung ermächtigt die zuständige Behörde, ordnungsrechtliche 
Anordnungen zu erlassen, die nach dem Thüringer Verwaltungszustel-
lungs- und Vollstreckungsgesetz vollstreckt werden können.

Zu Absatz 1

Die in Satz 1 enthaltene spezialgesetzliche Generalklausel dient der Ein-
haltung der Bestimmungen dieses Gesetzes. Die Anordnungen sind un-
ter Berücksichtigung aller rechtlich relevanten Umstände des Einzelfalles 
nach pflichtgemäßem Ermessen unter Beachtung des Verhältnismäßig-
keitsgrundsatzes zu treffen. Da es sich um Gefahrenabwehrrecht han-
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delt, sind insbesondere auch die §§ 6 bis 13 des Ordnungsbehörden-
gesetzes (OBG) zu beachten. Als Adressat von Anordnungen kommen 
Halter von gefährlichen Tieren und Führer von gefährlichen Hunden als 
Störer (§§ 10 und 11 OBG), aber auch unter den einschränkenden Vor-
aussetzungen des § 13 OBG als Nichtstörer in Betracht.

Anordnungen können zur Durchsetzung der Bestimmungen dieses Ge-
setzes getroffen werden. Dabei ist nicht erforderlich, dass im Einzelfall 
eine konkrete Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung gege-
ben ist. Der Verstoß gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes im-
pliziert bereits eine abstrakte Gefahr für die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung, die ein Tätigwerden der Behörden rechtfertigt. So kann bei-
spielsweise angeordnet werden, dass der Halter seinen Hund nach § 9 
Abs. 7 zu kennzeichnen hat.

Auf Satz 1 kann auch die Untersagung der Haltung eines anderen ge-
fährlichen Tieres gestützt werden. Die Untersagung der Haltung kann 
beispielsweise in Betracht kommen, wenn  eine Erlaubnis zum Halten 
nach § 3 Abs. 1 Satz 1 nicht erteilt, beziehungsweise nach § 6 wider-
rufen worden ist und die Erlaubnis nach § 3 Abs. 1 Satz 1 auch nicht in 
angemessener Zeit erteilt werden kann.

Nach Satz 2 kann dem Halter eines Hundes die Durchführung eines We-
senstestes nach § 8 aufgegeben werden, wenn konkrete Anhaltspunk-
te die Gefährlichkeit des Hundes nach § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 vermuten 
lassen. Bei negativem Wesenstest ist der Hund ab diesem Zeitpunkt als 
gefährlicher Hund im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 2 in Verbindung mit Ab-
satz 2 zu behandeln. Hieraus folgt, dass in einem solchen Fall die Er-
laubnis zum Halten eines gefährlichen Hundes nach § 3 Abs. 1 Satz 1 
innerhalb eines Monats eingeholt werden muss, § 3 Abs. 2 Satz 3.

Zu Absatz 2

Als "ultima ratio" kann die Tötung eines gefährlichen Tieres angeordnet 
werden. Die Tötung ist als letztes Mittel nur zulässig, wenn andere Maß-
nahmen eine Abwehr der von dem Tier ausgehenden erheblichen Gefah-
ren nicht bewirken können. Im Hinblick auf § 1 TierSchG gilt ein stren-
ger Prüfungsmaßstab. Eine Tötung allein aufgrund fehlender Erlaubnis 
zum Halten des Tieres ist ausgeschlossen. Ebenso ist die Tötung allein 
aufgrund einer Unvermittelbarkeit des Tieres oder aus Kostengesichts-
punkten unzulässig. Die Zustimmung des für den Halter des gefährli-
chen Tieres zuständige Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamts 
ist zur Wahrung der Belange des Tierschutzes als weitere Vorausset-
zung einzuholen.

Zu § 8 

Der Wesenstest ist bei Anhaltspunkten für die Gefährlichkeit eines Hun-
des nach § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 durchzuführen. Außerdem kann durch 
einen Wesenstest im konkreten Fall die Gefährlichkeit eines Hundes ge-
mäß § 2 Abs. 5 Satz 3 widerlegt werden. Der Wesenstest soll bestehen-
de Ungewissheiten über die konkrete Gefährlichkeit eines Tieres aus-
räumen. Um die Prüfung sachgerecht und ausgerichtet an den jeweils 
aktuellen Erkenntnissen der Wissenschaft zu gestalten, ist eine Ermächti-
gung zur Regelung der Einzelheiten über die Prüfungsstandards und die 
Durchführung des Wesenstests durch Rechtsverordnung vorgesehen. 
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Zu § 9

Zu Absatz 1

Die Bestimmung enthält die grundlegende Verpflichtung des Halters, das 
gefährliche Tier so zu halten, dass eine Gefährdung von Menschen, Tie-
ren und Sachen ausgeschlossen werden kann. Dies erfordert eine Un-
terbringung, die einerseits ein Entweichen des Tieres ohne oder gegen 
den Willen des Halters ausschließt und andererseits den ungehinder-
ten Zugang Unbefugter zu dem Tier verhindert. Der sichere Gewahrsam 
muss nicht nur bei längerfristiger, sondern auch bei nur kurzfristiger Un-
terbringung gewährleistet sein. Die tierschutzrechtlichen Vorschriften, ins-
besondere die Tierschutz-Hundeverordnung vom 2. Mai 2001 (BGBl. I 
S. 838), bleiben unberührt.

Zu Absatz 2

Der Halter eines gefährlichen Tieres wird zum Abschluss und zur Auf-
rechterhaltung einer Haftpflichtversicherung verpflichtet. Durch die Pflicht 
zum Abschluss der Haftpflichtversicherung als Voraussetzung zur Er-
laubniserteilung soll potenziellen Haltern das mit der Haltung eines ge-
fährlichen Tieres verbundene Risiko verdeutlicht werden. Zugleich soll 
der verantwortungsbewusste Umgang mit dem Tier bei der Haltung und 
beim Führen gefördert werden. Insoweit dient die Verpflichtung der Ge-
fahrenvorsorge und wird von der Gesetzgebungszuständigkeit des Lan-
des nach Artikel 70 Abs. 1 GG umfasst. Daneben soll die Haftpflicht-
versicherung gewährleisten, dass Opfer von Vorfällen mit gefährlichen 
Tieren, insbesondere bei Mittellosigkeit des Halters, einen finanziellen 
Ausgleich erhalten. Entsprechend diesem Zweck sieht das Gesetz eine 
Mindestversicherungssumme für Personenschäden in Höhe von min-
destens 500 000 Euro und für sonstige Schäden in Höhe von mindes-
tens 250 000 Euro vor. Durch die Festlegung einer Mindestdeckungs-
summe ist auch dem Bestimmtheitsgrundsatz Genüge getan. In Satz 2 
wird die zuständige Stelle nach § 117 des Gesetzes über den Versiche-
rungsvertrag (VVG) benannt. § 117 VVG regelt die Leistungsverpflich-
tung der Versicherung im Verhältnis zu Dritten und bestimmt in Absatz 2, 
dass ein Umstand, der das Nichtbestehen oder die Beendigung des Ver-
sicherungsverhältnisses zur Folge hat, hinsichtlich des Dritten erst mit 
Ablauf des Monats wirkt, nach dem der Versicherer diesen Umstand 
der hierfür zuständigen Behörde angezeigt hat. Damit ist gewährleistet, 
dass die zuständige Ordnungsbehörde von einer Beendigung des Ver-
sicherungsverhältnisses Kenntnis erlangt und die erforderlichen Maß-
nahmen ergreifen kann. 

Zu Absatz 3

Die Bestimmung regelt die Verpflichtungen des Halters bei einer Über-
lassung eines gefährlichen Tieres in die Obhut einer anderen Person. 
Eine Übertragung der Obhut ist bereits dann gegeben, wenn der Hal-
ter die Verantwortung für das gefährliche Tier, insbesondere die Ernäh-
rung, den Auslauf oder die Pflege, wenn auch nur vorübergehend (etwa 
wegen Erkrankung), auf eine andere Person überträgt. Die Überlassung 
zur Obhut setzt auch nicht voraus, dass das Tier an einem anderen Ort 
untergebracht wird.

Nach Satz 1 darf ein gefährliches Tier nur Personen überlassen wer-
den, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und zuverlässig im Sinne 
von § 5 Abs. 1 und 2 sind. Bei einer Überlassung über einen Zeitraum 
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von mehr als vier Wochen ist zusätzlich eine Mitteilung an die zustän-
dige Behörde zu richten, in der der Name und die Anschrift der Person 
mitgeteilt wird, bei welcher das Tier belassen werden soll. Die zuständi-
ge Behörde soll so über den Verbleib des Tieres unterrichtet werden und 
bereits im Vorfeld erforderliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr treffen 
können. Insbesondere hat die Behörde nach Satz 3 die Überlassung zu 
untersagen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass hierdurch 
Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung begründet werden. 
Maßgebliche Kriterien für die Beurteilung der Behörde bezüglich der vor-
zunehmenden Gefahrenprognose sind hierbei die nach diesem Gesetz 
geforderte Zuverlässigkeit nach § 5 sowie die Voraussetzungen zur si-
cheren Haltung eines gefährlichen Tieres nach § 9 Abs. 1. Die Behörde 
hat die Überlassung an eine Person, welche selbst mangels Zuverläs-
sigkeit nach § 5 kein Halter sein dürfte, zu untersagen. Ebenso ist eine 
Überlassung zu untersagen, wenn eine im Sinne von § 9 Abs. 1 erforder-
liche sichere Unterbringung des Tieres bei der die Obhut übernehmen-
den Person nicht gewährleistet ist oder diese die zur Führung des Hun-
des nach § 11 notwendigen Voraussetzungen nicht erfüllt.

Zu Absatz 4

Es wird die Pflicht des Halters begründet, einen Wohnungswechsel der 
für den bisherigen und der für den neuen Wohnort zuständigen Behörde 
innerhalb einer Woche anzuzeigen. Die Anzeigepflicht besteht auch bei 
einem Wohnungswechsel, der die Zuständigkeit einer neuen Behörde 
nicht begründet. Liegt die neue Wohnung außerhalb Thüringens, muss 
nach diesem Gesetz keine Anzeige an die dann zuständige Behörde er-
folgen. Durch die Anzeigepflicht soll gewährleistet werden, dass die je-
weils zuständigen Behörden in Thüringen zu jedem Zeitpunkt über den 
Verbleib des gefährlichen Tieres unterrichtet sind. Sie werden so in die 
Lage versetzt, das Gefahrenpotenzial jeweils aktuell, auch durch Ermitt-
lung früherer Vorkommnisse, einzuschätzen und erforderliche Maßnah-
men ohne Zeitverzug zu treffen. 

Der Halter des gefährlichen Tieres ist nach Satz 2 auch verpflichtet, bei 
einem Halterwechsel Name und Anschrift des neuen Halters der zustän-
digen Behörde anzuzeigen. Ziel der Pflicht ist zum einen in Ergänzung 
zu Satz 1, dass die Behörden über den Aufenthalt des gefährlichen Tie-
res unterrichtet sind, und andererseits, dass eine Umgehung des Zucht-, 
Vermehrungs- und Handelsverbotes des § 10 Abs. 1, der Pflicht zur Un-
fruchtbarmachung nach § 10 Abs. 4 und der Erlaubnispflicht nach § 3 
Abs. 1 ausgeschlossen wird.

Zu Absatz 5

Die Verpflichtung der unverzüglichen Mitteilung des Abhandenkommens 
des gefährlichen Tieres dient vornehmlich dem Schutz der Bevölkerung, 
indem die zuständige Behörde erforderliche Maßnahmen zur Ergreifung 
des gefährlichen Tieres veranlassen und fördern kann. Ebenso werden 
eine Identifizierung des Tieres und seine Zuordnung an einen Halter bei 
seiner Sichtung und/oder Ergreifung erleichtert.

Zu Absatz 6

Insbesondere auch dem Schutz Dritter dient die Pflicht, an jedem Zugang 
des zur Unterbringung des Hundes genutzten eingefriedeten Besitztums 
oder der Wohnung ein entsprechendes Warnschild anzubringen. Sie war 
auch in § 6 Abs. 3 der bislang geltenden Thüringer Gefahren-Hundever-
ordnung enthalten und hat sich in der Praxis bewährt.
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Zu Absatz 7

Die Verpflichtung zur dauerhaften und unverwechselbaren Kennzeich-
nung des gefährlichen Hundes soll seine Identifizierung sicherstellen. 
Die Kennzeichnung darf nur durch einen praktizierenden Tierarzt vorge-
nommen werden. Das für Ordnungsrecht zuständige Ministerium wird 
im Einvernehmen mit dem für Tierschutz und Tiergesundheit zuständi-
gen Ministerium ermächtigt, die Art und Ausgestaltung der Kennzeich-
nung sowie die Verwendung der personenbezogenen Daten des Hun-
dehalters durch Rechtsverordnung zu regeln. 

Zu § 10

Zu Absatz 1

Absatz 1 enthält ein umfassendes Zucht-, Vermehrungs- und Handels-
verbot für alle gefährlichen Hunde im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1. 
Die Bestimmung dient dem Zweck, eine durch nicht auszuschließende 
genetische Veranlagung zumindest mitbedingte Aggressivität von Hun-
den einzudämmen und dadurch die Zahl der gefährlichen Hunde - und 
damit auch die Zahl der von ihnen ausgehenden Beißvorfälle - langfris-
tig zu verringern. 

Der Landesgesetzgeber hat die Gesetzgebungskompetenz für die Schaf-
fung eines solchen Verbots. Das Bundesverfassungsgericht hat in sei-
nem Urteil vom 16. März 2004 festgestellt, dass das bisher in § 11 der 
Tierschutz-Hundeverordnung geregelte Verbot des Züchtens von Hun-
den zur Vermeidung von Nachkommen mit erheblich bedingten Aggres-
sionssteigerungen nicht dem Tierschutz im Sinne des Artikel 74 Abs. 1 
Nr. 20 GG zuzuordnen und eine Gesetzgebungszuständigkeit des Bun-
des hieraus nicht abzuleiten ist. In erster Linie diene das Zuchtverbot 
dem Schutz des Menschen vor besonders aggressiven Hunden und ge-
höre damit als Teil des Rechts der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
in die Gesetzgebungszuständigkeiten der Länder.

Die Bestimmung erfasst sowohl die gewerbliche wie auch die nicht ge-
werbliche Zucht. Darüber hinaus wird wegen der Schwierigkeit, einem 
Hundehalter die Absicht oder den Vorsatz zur Zucht nachzuweisen, auch 
die außerhalb einer Zucht ermöglichte Zeugung von Nachwuchs erfasst.

Das Handelsverbot dient wie das Zuchtverbot vorrangig dem Schutz 
der Menschen vor gefährlichen Hunden, sodass die Gesetzgebungs-
kompetenz des Landes auch hierfür als Teil des Rechts der Sicherheit 
und Ordnung gegeben ist. Das Handelsverbot knüpft an das bestehen-
de Zucht- und Vermehrungsverbot an, indem es etwa bestehende An-
reize, vorhandene gefährliche Hunde abzusetzen, beseitigt. Es ist als 
Ergänzung des Hundeverbringungs- und -einfuhrbeschränkungsgeset-
zes auf Landesebene zu sehen. Durch das bestehende Einfuhrverbot 
auf Bundesebene einerseits und das Zucht- und Vermehrungsverbot auf 
Landesebene andererseits soll die Anzahl der gefährlichen Hunde per-
spektivisch verringert werden. Bestehende gegenläufige wirtschaftliche 
Interessen sollen durch das Handelsverbot weitgehend ausgeschlossen 
werden. Dementsprechend ist unter Handel im Sinne der Bestimmung 
der gewerbsmäßige Handel zu verstehen. Gewerbsmäßig handelt nach 
den Grundsätzen des Steuerrechts, wer selbstständig, planmäßig, fort-
gesetzt und mit Gewinnerzielungsabsicht den Absatz gefährlicher Hun-
de betreibt. Der private Verkauf einzelner Tiere fällt nicht unter diesen 
Tatbestand. Bei einem Verkauf durch Tierheime steht die Absicht der 
Gewinnerzielung nicht im Vordergrund.
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Zu Absatz 2

Die Bestimmung räumt die Möglichkeit ein, im Einzelfall Ausnahmen vom 
Zucht- und Vermehrungsverbot zuzulassen. Zuständig für die Erteilung 
der Ausnahmen ist das für Wissenschaft und Forschung zuständige Mi-
nisterium im Einvernehmen mit dem für Tierschutz und Tiergesundheit 
zuständigen Ministerium. Die Genehmigung der Ausnahme kann nur im 
Einzelfall und nicht für bestimmte Rassen generell erteilt werden. Sie ist 
beschränkt auf die Zwecke der Wissenschaft und Forschung und soll 
somit die Erhaltung des bestehenden Genpools und die damit verknüpf-
ten Eigenschaften der Rassen sicherstellen. Da nicht mit Sicherheit fest-
gestellt werden kann, welche genetischen Merkmale, gerade auch im 
Hinblick auf die Zukunft, von Bedeutung sein können, ist die Erhaltung 
von möglichst vielen Rassen grundsätzlich wünschenswert. Zwar hat 
der Gesetzgeber einen Schutzauftrag hinsichtlich Leben und Gesund-
heit aus Artikel 2 Abs. 1 Satz 1 GG und Artikel 3 Abs. 1 Satz 1 der Ver-
fassung des Freistaates Thüringen. Andererseits ist er auch dem Schutz 
der natürlichen Lebensgrundlagen nach Artikel 20a GG und Artikel 31 
Abs. 1 und Artikel 32 Satz 1 der Verfassung des Freistaats Thüringen 
verpflichtet. Zwischen diesen gegenläufigen Interessen schaffen das 
bestehende allgemeine Zucht- und Vermehrungsverbot einerseits und 
die in engen Grenzen bestehende Erhaltung der Rassen andererseits 
einen Ausgleich. Über die Genehmigung einer Ausnahme vom Zucht- 
und Vermehrungsverbot ist die nach § 15 Abs. 1 Satz 1 zuständige Be-
hörde zu informieren, damit sie Kenntnis von der Haltung der gefährli-
chen Hunde hat und im Einzelfall zur Vermeidung von Gefahren für die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung Anordnungen treffen kann. 

Zu Absatz 3

Es werden menschliche Verhaltensweisen verboten, die ihrerseits zur 
Gefährlichkeit eines Hundes führen oder beitragen können. Neben der 
Einschränkung des Gefahrenpotentials der Hunde aufgrund genetischer 
Veranlagung muss zur effektiven Gefahrenabwehr gleichzeitig menschli-
ches Verhalten, welches unabhängig von der Rasse auf eine Steigerung 
von dessen Aggressionen gerichtet ist, verboten werden. Die so zu un-
terbindenden Verhaltensweisen können in einer gezielten Beeinflussung 
des Erbguts oder des Verhaltens des Hundes bestehen.

Zu Absatz 4

Zur Gewährleistung des Zucht- und Vermehrungsverbotes nach Absatz 1 
ist die Unfruchtbarmachung von aufgrund genetischer Veranlagung unwi-
derleglich als gefährlich einzustufenden Hunden nach § 2 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1 geregelt. Es handelt sich dabei insbesondere um Hunde der Ras-
sen Pitbull-Terrier, American Staffordshire-Terrier, Staffordshire-Bullterrier, 
Bullterrier sowie deren Kreuzungen untereinander und mit anderen Hun-
den. Diese sind mit Eintritt der Geschlechtsreife unfruchtbar machen zu 
lassen. Das Zucht- und Vermehrungsverbot für gefährliche Hunde könn-
te leicht umgangen werden, wenn es nicht zusätzlich an eine Unfrucht-
barmachung gekoppelt würde. Ziel ist es, die von § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 
umfassten Hunderassen langfristig aus Thüringen zu verbannen. 

Die Ausnahme von der grundsätzlichen Pflicht zur Unfruchtbarmachung 
korrespondiert mit der Ausnahme vom Zucht- und Vermehrungsverbot 
nach Absatz 2. Sie beschränkt sich ausschließlich auf Tiere, die mit ei-
ner nach Absatz 2 erteilten Ausnahme gehalten werden. 
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Zu § 11

Die Bestimmung legt die Anforderungen an das Führen von gefährli-
chen Hunden außerhalb des eingefriedeten Besitztums oder der Woh-
nung des Halters fest. Die Bestimmung gilt allein für gefährliche Hunde, 
da in der Regel nicht davon auszugehen ist, dass die übrigen gefährli-
chen Tiere in der Öffentlichkeit ausgeführt werden. Für diese Tiere hat 
die zuständige Behörde, soweit erforderlich, bei der Erlaubniserteilung 
im Einzelfall Auflagen zu erteilen. 

Die genannten Pflichten sollen ein kontrolliertes Führen des gefährli-
chen Hundes bewirken und damit Gefahren für die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung abwenden. Hundeführer im Sinne dieser Bestimmung 
ist, wer sich mit dem Hund außerhalb der Wohnung oder des eingefrie-
deten Besitztums aufhält. Hundeführer und Hundehalter müssen dem-
nach nicht identisch sein. 

Zu Absatz 1

Die in der Bestimmung enthaltenen Anforderungen an das Führen ge-
fährlicher Hunde  gelten bereits außerhalb der Wohnung des Halters. 
Damit wird verhindert, dass Dritte, insbesondere bei Mehrfamilienhäu-
sern auf Zuwegen, in Treppenhäusern und Fluren sowie in sonstigen von 
der Hausgemeinschaft genutzten Räumen, gefährdet werden.

Satz 1 stellt die erforderlichen persönlichen Voraussetzungen auf, die 
zur Führung eines gefährlichen Hundes gegeben sein müssen. So darf 
einen Hund grundsätzlich nur führen, wer hierzu körperlich in der Lage 
ist und die erforderliche Zuverlässigkeit besitzt. Das heißt, dass es dem 
Hundeführer, unter Umständen in Zusammenhang mit entsprechenden 
Haltevorrichtungen und/oder Befehlen möglich sein muss, den Hund da-
von abzuhalten, Menschen, Tiere oder Sachen zu schädigen. Hinsichtlich 
der erforderlichen Zuverlässigkeit wird auf § 5 Abs. 1 und 2 verwiesen. 

Nach Satz 2 ist der Hundehalter beziehungsweise -führer zur sorgfälti-
gen Auswahl derjenigen Person verpflichtet, der er das Führen des ge-
fährlichen Hundes aufträgt oder ausdrücklich oder stillschweigend ge-
stattet. Hierbei muss die das Führen gestattende Person sich über das 
Vorliegen der Voraussetzungen nach Satz 1 bei der das Führen über-
nehmenden Person versichert haben.

Zu Absatz 2

Es wird verboten, mit einem gefährlichen Hund gleichzeitig weitere Hun-
de zu führen. Damit soll sichergestellt werden, dass der Hundeführer 
seine gesamte Aufmerksamkeit auf den gefährlichen Hund lenken kann 
und nicht zusätzlich durch das Verhalten eines anderen Hundes bean-
sprucht wird. Auch werden Konfrontationen vermieden, die durch das 
- nach fachwissenschaftlichen Erkenntnissen gerade auch bei Hunden 
nach § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 häufiger anzutreffende - aggressive Ver-
halten gegenüber Artgenossen hervorgerufen werden.

Zu Absatz 3

Der in Satz 1 geregelte Leinenzwang gilt grundsätzlich für alle gefähr-
lichen Hunde, wenn sie sich außerhalb des eingefriedeten Besitztums 
oder der Wohnung des Halters aufhalten. Die hierdurch bewirkte Ein-
schränkung der artgemäßen Bewegung der Tiere ist durch die beab-
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sichtigte effektive Abwehr von Gefahren, die von gefährlichen Hunden 
ausgehen, gerechtfertigt. Auch die Beschränkung der Länge der Leine 
auf höchstens zwei Meter ist der kontrollierten Führung des Hundes ge-
schuldet. Hierdurch wird sichergestellt, dass der Hund in unmittelbarer 
Umgebung des Hundeführers ist und sich dessen Einflussbereich nicht 
entziehen kann. Die verwendete Leine muss für diesen Zweck geeignet 
und damit griffsicher und reißfest sein. Auf die Einhaltung dieser Pflich-
ten haben Personen, die den gefährlichen Hund halten und/oder füh-
ren gleichermaßen zu achten. Eine Ausnahme von der Pflicht zur Anle-
gung einer Leine ist nur in den vom Gesetz genannten Fällen möglich.

Nach Satz 2 kann ein gefährlicher Hund auf Flächen, die als Hundeaus-
laufgebiet gekennzeichnet sind, auch ohne Leine laufen gelassen wer-
den. Voraussetzung ist jedoch, dass die Fläche so eingezäunt ist, dass 
der Hund ohne oder gegen den Willen des Hundeführers nicht entwei-
chen kann. Hierdurch soll dem gefährlichen Hund die Möglichkeit artge-
rechter Bewegung ermöglicht werden, ohne dass andere Menschen, Tie-
re und Sachen, insbesondere weitere Hundeführer und deren Hunde, die 
sich zeitgleich in dem Hundeauslaufgebiet aufhalten, gefährdet werden.

Zu Absatz 4

Die Bestimmung ermöglicht das Laufenlassen des Hundes in einem frem-
den eingefriedeten Besitztum oder einer fremden Wohnung ohne Lei-
ne. Neben der Zustimmung des Hausrechtsinhabers ist sicherzustellen, 
dass eine Gefährdung Dritter ausgeschlossen ist. So ist ein solches Lau-
fenlassen zum Beispiel in eingefriedeten Gärten auch mit Zustimmung 
des Inhabers des Hausrechts nicht zulässig, wenn Dritte Zugang haben 
oder sich einen solchen Zugang verschaffen können und ihre Gefähr-
dung ohne ihren Willen nicht ausgeschlossen werden kann. Hingegen 
ist ein Laufenlassen ohne Leine zum Beispiel zulässig in der umschlos-
senen Fläche eines Hundevereins oder einer Hundeschule, wenn Per-
sonen, die sich zeitgleich innerhalb der Fläche aufhalten (wie weitere 
Hundeführer), unterrichtet sind und hiergegen keine Einwände erheben 
und Dritte, die keine Kenntnis von der Gefährdung haben, sich zu der 
Fläche keinen Zugang verschaffen können.

Zu § 12

Zu Absatz 1 

Die Bestimmung regelt Ausnahmen bei einem nur vorübergehenden Auf-
enthalt des Halters mit einem gefährlichen Hund in Thüringen. So ent-
fällt bei Personen, die keine Wohnung in Thüringen haben und sich nicht 
länger als zwei Monate ununterbrochen mit einem gefährlichen Hund im 
Land aufhalten, die Anordnung eines Wesenstests für ihre Hunde (§ 7 
Abs. 1 Satz 2); die Pflicht zur Unfruchtbarmachung nach § 10 Abs. 4 gilt 
nicht; es ist keine Erlaubnis nach § 3 einzuholen. Ferner gelten nicht die 
Pflichten zum Abschluss einer Haftpflichtversicherung nach § 9 Abs. 2, 
zur Anbringung eines Warnschildes nach § 9 Abs. 6 und zur Kennzeich-
nung des Hundes nach § 9 Abs. 7. Die übrigen Bestimmungen des Ge-
setzes finden uneingeschränkt Anwendung.

Zu den Absätzen 2 und 3

Die Bestimmungen dienen der Sicherung der Einsatzfähigkeit und des 
Bestandes der Dienst- und Gebrauchshunde, die einer speziellen Ausbil-
dung bedürfen und überwiegend im Allgemeininteresse eingesetzt wer-
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den. Die Ausnahmen sind jeweils auf das zur ordnungsgemäßen Aus-
übung der speziellen Aufgabe und Funktion dieser Hunde Unerlässliche 
beschränkt. So ist nach Absatz 2 auch bei Diensthunden der Körper-
schaften des öffentlichen Rechts zumindest die Pflicht zur Kennzeich-
nung des gefährlichen Hundes zu befolgen, da dies einer Ausübung der 
spezifischen Aufgabe nicht entgegensteht. Auch die Ausnahmen von 
sonstigen Regelungen sind auf die Zeit und den unumgänglich notwen-
digen Umfang für Ausbildung und Ausübung im Rahmen der Zweckbe-
stimmung beschränkt. Entsprechend eng orientiert an den notwendigen 
Voraussetzungen zur Ausbildung und Ausübung sind auch die Ausnah-
men nach Absatz 3 für Hunde, die zur Jagd geführt werden. Danach fin-
det während der Ausbildung und des Einsatzes im Rahmen der Zweck-
bestimmung das Verbot, einen weiteren Hund neben dem gefährlichen 
Hund zu führen (§ 11 Abs. 2), und die Pflicht, den Hund an einer höchs-
tens zwei Meter langen Leine zu führen (§ 11 Abs. 3 Satz 1), keine An-
wendung.

Zu § 13 

Zu Absatz 1

In Absatz 1 wird den Haltern auferlegt, die Haltung eines großen Hun-
des der zuständigen Behörde schriftlich anzuzeigen.

Zu Absatz 2

Auch große Hunde dürfen nur gehalten werden, wenn es keine Anhalts-
punkte für die Unzuverlässigkeit des Halters gibt. Dieser muss außer-
dem über die erforderliche Sachkunde verfügen und dies der zuständi-
gen Behörde nachweisen. Der Abschluss einer Haftpflichtversicherung 
sowie die fälschungssichere Kennzeichnung des großen Hundes muss 
seitens des Halters ebenfalls nachgewiesen werden. 

Zu Absatz 3

Absatz 3 normiert einen erleichterten Sachkundenachweis. Er begründet 
die Vermutung, dass Personen, die bereits in der Vergangenheit große 
Hunde ohne Beanstandungen gehalten haben, als sachkundig gelten. 
Damit es zu einer solchen Sachkundevermutung kommen kann, muss 
ein Nachweis über die Haltung eines großen Hundes erbracht werden. 
Dies können beispielsweise entsprechende Kaufvertragsurkunden, Steu-
erbelege oder Bescheinigungen von Tierärzten sein.

Zu Absatz 4

Der Halter eines großen Hundes darf diesen nur nach Maßgabe des 
§ 11 Abs. 1 führen. Der in § 11 Abs. 3 Satz 1 geregelte Leinenzwang gilt 
nur innerhalb geschlossener Ortschaften.

Zu § 14

Zu Absatz 1 

Zur Erreichung des Zwecks des Gesetzes, den Schutz der Bevölkerung 
vor gefährlichen Hunden effektiv zu gewährleisten, ist die Wirksamkeit 
der in dem Gesetz getroffenen ordnungsbehördlichen Instrumente durch 
die Festlegung von Ordnungswidrigkeitentatbeständen bei Verstößen 
gegen die gesetzlich begründeten Pflichten erforderlich.
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Hierzu wurden die in der Neufassung der Thüringer Gefahren-Hundever-
ordnung enthaltenen Ordnungswidrigkeitentatbestände zum Teil über-
nommen und mit weiteren neu eingeführten Tatbeständen einheitlich in 
der Bestimmung geregelt. Für die Verfolgung und Ahndung dieser Ord-
nungswidrigkeitstatbestände gilt das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
(OWiG), insbesondere mit den §§ 46 bis 66.

Zu Absatz 2

Es wird ein Bußgeldrahmen bis zur Höhe von zehntausend Euro fest-
gelegt. Die Erhöhung des Bußgeldrahmens im Vergleich zur Thüringer 
Gefahren-Hundeverordnung eröffnet der Behörde einen größeren Er-
messensspielraum, um ein im Einzelfall der Schwere der Ordnungswid-
rigkeit angemessenes Bußgeld zu verhängen. Ebenso dient die Erhö-
hung des Bußgeldrahmens dem Ziel, die Aufmerksamkeit der Halter von 
gefährlichen Tieren und der Hundeführer auf die Gefahren im Umgang 
mit einem gefährlichen Tier weiter zu verbessern und so unangebrach-
ten Verhaltensweisen vorzubeugen. 

Zu Absatz 3

Die nach § 16 Abs. 1 Satz 1 für den Vollzug des Gesetzes zuständige 
Behörde ist auch Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 
OWiG. Damit sind ein Gleichlauf der Zuständigkeiten bei Maßnahmen 
im präventiven und repressiven Bereich sowie eine Bündelung der Prü-
fungs- und Sanktionskompetenz sichergestellt.

Zu § 15  

Zu Absatz 1

Zuständige Behörde nach diesem Gesetz ist die Gemeinde, Verwaltungs-
gemeinschaft oder erfüllende Gemeinde, in der die Wohnung des Hal-
ters liegt. Abgestellt wird dabei auf den melderechtlichen Wohnungsbe-
griff. Die nach Satz 1 zuständige Behörde ist - unabhängig vom Ort des 
Verstoßes - auch für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten zustän-
dig, da nur so gewährleistet ist, dass die Behörde, die für die Erteilung 
der Erlaubnis und ihren Widerruf zuständig ist, von Verstößen gegen 
dieses Gesetz Kenntnis erlangt. Im Fall des § 13 Abs. 1 ist zuständige 
Behörde die Gemeinde, Verwaltungsgemeinschaft oder erfüllende Ge-
meinde des überwiegenden Aufenthaltsortes des Halters. Bei Gefahr im 
Verzug ist nach § 4 Abs. 2 OBG jede andere Gemeinde, Verwaltungs-
gemeinschaft oder erfüllende Gemeinde beispielsweise für Anordnun-
gen nach § 7 Abs. 1 zuständig. § 4 Abs. 3 ist entsprechend anwendbar 
für den Fall, dass sich ein gefährlicher Hund außerhalb der Wohnsitz-
gemeinde des Halters aufhält. 

Zu Absatz 2

Sachkundebescheinigungen, die in anderen Ländern ausgestellt wur-
den, werden anerkannt, wenn sie den für Thüringen festgelegten Prü-
fungsstandards entsprechen. Es ist nicht sachgerecht, wenn die nach Ab-
satz 1 zuständige Behörde diese Feststellung jeweils im Einzelfall trifft. 
Aus Gründen der Rechtssicherheit prüft das Landesverwaltungsamt die 
einschlägigen Tatbestände der anderen Länder und legt bindend fest, 
welche Prüfungsstandards den für Thüringen festgelegten entsprechen.



Drucksache 5/1707	 Thüringer Landtag - 5. Wahlperiode

32

Zu § 16 

Zu Absatz 1

Die Bestimmung gewährleistet die Kontinuität der verwaltungsbehörd-
lichen Tätigkeit aufgrund der Thüringer Gefahren-Hundeverordnung. 
Die Anerkennung von ordnungsbehördlichen Entscheidungen, Anzei-
gen und Nachweisen, die auf der Grundlage der Verordnung ergangen 
sind, rechtfertigt sich dadurch, dass diese Bestimmungen zum Teil über-
nommen worden sind und eine sich wiederholende Verwaltungstätigkeit 
sowohl für die Verwaltung als auch im Interesse der betroffenen Hunde-
halter zu vermeiden ist. So werden die Ergebnisse von durchgeführten 
Sachkundeprüfungen und Wesenstests ebenso anerkannt wie die An-
zeigen über die erfolgte Kennzeichnung des Hundes. 

Zu Absatz 2

Zu Satz 1

Es wird eine Übergangsfrist zum Nachweis des Vorliegens der Haft-
pflichtversicherung nach § 9 Abs. 2 eingeräumt. Die Verpflichtung zum 
Abschluss einer Haftpflichtversicherung bestand in der Vergangenheit 
nicht. Zwar gilt die Erlaubnis, die den Haltern nach der Thüringer Gefah-
ren-Hundeverordnung erteilt wurde, nach Absatz 1 grundsätzlich fort, die 
Halter werden aber ebenfalls verpflichtet, eine Haftpflichtversicherung 
für ihre gefährlichen Hunde abzuschließen. Durch die Drei-Monatefrist 
wird ihnen hierzu eine angemessene Frist eingeräumt, innerhalb derer 
der Bußgeldtatbestand des § 13 Abs. 1 Nr. 4 nicht wirkt.

Zu Satz 2

In den Fällen, in denen die Haltung nach der Thüringer Gefahren-Hun-
deverordnung keiner ordnungsbehördlichen Erlaubnis bedurfte, also bei 
Hunden nach § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 beträgt die Frist, bis zu der 
die Erlaubnis nach § 3 Abs. 1 einzuholen ist, einen Monat nach Inkraft-
treten dieses Gesetzes. Während dieser Frist findet der Bußgeldtatbe-
stand des § 13 Abs. 1 Nr. 1 keine Anwendung.

Zu Satz 3

Langfristig gesehen macht das Zucht- und Handelsverbot nach § 10 in 
Verbindung mit dem bundesrechtlichen Einfuhrverbot Anschaffungen 
von gefährlichen Hunden nach § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 unmöglich. Sofern 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes Hunde der in § 2 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1 genannten Rassen gehalten werden, besteht kein Grund, 
den Halterwechsel innerhalb Thüringens zu untersagen, sofern die üb-
rigen Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 vorliegen. In den Fällen, in de-
nen derjenige, der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens Halter dieser Hunde 
war, diese Tiere nicht mehr halten kann oder will, müssten sie ansons-
ten in ein Tierheim gegeben werden. Hierfür gibt es keinen sachlichen 
Grund, sofern sich ein Halter findet, der im Übrigen die Voraussetzun-
gen des § 3 Abs. 1 erfüllt. § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 Buchst. b gilt jedoch 
auch für diese Hunde bei Erteilung der Erlaubnis. § 16 Abs. 2 Satz 3 
schließt nur die Anwendung des § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 Buchst. a aus.
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Zu Absatz 3

Vor Inkrafttreten des Gesetzes gab es für gefährliche Hunde nach § 2 
Abs. 2 Nr. 1 nach der Thüringer Gefahren-Hundeverordnung keine grund-
sätzliche Kennzeichnungspflicht. Sofern diese Hunde bislang nicht ge-
kennzeichnet waren, ist die Kennzeichnung der zuständigen Behörde 
innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes nach-
zuweisen. Als Kennzeichnung im Sinne dieser Bestimmung gilt dabei 
auch die Tätowierung nach der Thüringer Gefahren-Hundeverordnung.

Zu Absatz 4

Die Bestimmung enthält Übergangsregelungen für die Pflicht zu Unfrucht-
barmachung von gefährlichen Hunden nach § 10 Abs. 4 in Verbindung mit 
§ 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1. Sofern eine gefährliche Hündin bei Inkrafttreten 
des Gesetzes tragend ist, ist sie erst zehn Wochen nach dem Wurf un-
fruchtbar zu machen. Diese Bestimmung trägt dem Umstand Rechnung, 
dass Hündinnen ihren Wurf in der Regel mindestens 8 Wochen säugen. 
Ist die Frist nach Satz 2 kürzer als die Frist nach Satz 1, gilt die längere 
Frist des Satzes 1. Das ist für Fälle von Bedeutung, in denen die Hün-
din in unmittelbarer zeitlicher Nähe zum Inkrafttreten des Gesetzes wirft.

Zu Absatz 5

Die Halter gefährlicher Tiere im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 werden durch 
diese Übergangsregelung verpflichtet, innerhalb einer Frist von einem 
Monat nach Inkrafttreten des Gesetzes eine entsprechende Erlaubnis 
zu beantragen.

Zu Absatz 6

Dieses Gesetz gilt nicht für diejenigen Halter großer Hunde, die diese 
im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes halten.

Zu § 17

Durch die Bestimmung wird klargestellt, dass die Status- und Funkti-
onsbezeichnungen in diesem Gesetz jeweils in männlicher und weibli-
cher Form gelten.

Zu § 18 

Die Bestimmung trägt dem Zitiergebot des Artikels 19 Abs. 1 Satz 2 
GG beziehungsweise des Artikels 42 Abs. 3 Satz 2 der Verfassung des 
Freistaats Thüringen Rechnung. Es werden die Grundrechte genannt, 
die durch Maßnahmen in Vollzug dieses Gesetzes eingeschränkt wer-
den können.

Zu § 19

Die Bestimmung regelt in Satz 1 das Inkrafttreten des Gesetzes. Satz 2 
bestimmt, dass gleichzeitig mit dem Inkrafttreten des Gesetzes die Thü-
ringer Gefahren-Hundeverordnung außer Kraft tritt. Die Rechtsetzungs-
befugnis der Kommunen zur Regelung des Haltens und Führens von 
Hunden bleibt unberührt, soweit die Regelungen nicht an die Eigen-
schaft der Gefährlichkeit eines Hundes anknüpfen. Hinsichtlich gefähr-
licher Hunde im Sinne dieses Gesetzes sind die Bestimmungen dieses 
Gesetzes abschließend.


